
VERSIÓN ALEMANA
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

(Traducción provisional y no oficial)

SPANISCHE VERFASSUNG

PRAEAMBEL

Die spanische Nation, von dem Wunsch beseelt, Gerechtigkeit, Frei-
heit und Sicherheit herzustellen und dem Wohl aller ihrer Bürger
fórderlich zu sein, verkündet in Ausübung ihrer Souveránitát ihren
Willen.

Das demokratische Zusammenleben im Schutze der Verfassung und
der Gesetze und im Rahmen einer gerechten Wirtschafts- und Sozia-
lordnung zu gewahrleisten.

Einen Rechtsstaat zu konsolidieren, der die Herrschaft des Gesetzes
ais Ausdruck des Willens des Volkes gewáhrleistet.

Alie Spanier und Vólker Spaniens bei der Ausübung der Menschen-
rechte und bei der Pflege ihrer Kultur und Traditionen, Sprache und
Institutionen zu schützen.

Den Fortschritt von Wirtschaft und Kultur zu fórdern, um eine an-
gemessene Lebensqualitat für alie zu sichern.

Eine moderne, democratische Gesellschaft zu erichten.
Dei der Herstellung friedlicher und von guter Zusammenarbeit ge-

kennzeichneten Beziehungen zwischen alien Vólkern der Erde mit-
zuwirken.

Kraft dessen beschliessen die Cortes und ratifiziert das spanische
Volk die folgende.

VERFASSUNG

VORTITEL

Artikel 1. 1. Spanien ist ein demokratischer und sozialer Rechts-
staat und bekennt sich zu Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und poli-
tischem Pluralismus ais den obersten Werten seiner Rechtsordnung.

2. Das spanische Volk, von dem alie Staatsgewalt ausgeht, ist Trá-
ger des Souveránitát.

3. Die Staatsform Spaniens ist die parlamentarische Monarchie.
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Art. 2. Die Verfassung stützt sich auf die unauflósliche Einheit
der spanischen Nation, gemeinsames und unteilbares Vaterland aller
Spanier, und anerkennt und gewáhrleistet das Recht auf Selbstver-
waltung der Nationalitáten und Regionen, die Bestandteil ihrer sind,
und auf die Solidaritát zwischen ihnen.

Art. 3. l. Die Hochsprache KasUiliens ist die offizielle Staats-
sprache. Alie Spanier haben die Pflicht, sie zu kennen und das Recht
sie zu benutzen.

2. Die anderen Sprachen Spaniens sind in den Autonomen Gemein-
schaften und gemáss ihren jeweiligen Statuten ebenfalls offiziell.

3. Der Reichtum der sprachlichen Eigenheiten Spaniens ist ein
Kulturgut, das besonders zu achten und zu schützen ist.

Art. 4. 1. Die spanische Flagge besteht aus drei Querstreifen: rot,
gelb rot; der gelbe Streifen hat die doppelte Breite der roten.

2. In den Statuten kónnen eigene Flaggen und Kennzeichen der
Autonomen Gemeinschaften anerkannt werden. Sie werden auf und
ih óffentlichen Gebáuden und bei offiziellen Anlássen zusammen mit
der spanischen Flagge gehisst.

Art. 5. Hauptstadt des Staates ist Madrid.

Art. 6. Die politischen Parteien sind Ausdruck des demogratischen
Pluralismus, wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes und
deren Aeusserung mit und sind Hauptinstrument der politischen Be-
teiligung. Ihre Gründung und die Ausübung ihrer Tátigkeit sind im
Rahmen der Achtung der Verfassung und des Gesetzes frei. Ihre innere
Ordnung und ihre Arbeit müssen demokratischen Grundsátzen ents-
prechen.

Art. 7. Die Arbeitnehmergewerkschaften und Unternehmerverbánde
verteidigen und fórdern die ihnen eigenen wirtschaftlichen und sozia-
len Interessen. Ihre Gründung und die Ausübung ihrer Tátigkeit sind
im Rahmen der Achtung der Verfassung und des Gesetzes frei. Ihre
innere Ordnung und ihre Arbeit müssen demokratischen Grundsátzen
entsprechen.

Art. 8. 1. Den Streitkráften, bestehend aus Heer, Flotte und Luft-
waffe, obliegt es, die Souveranitát und Unabhángigkeit Spaniens zu
gewáhrleisten und seine territoriale Integritát und verfassungsmássige
Ordnung zu verteidigen.

2. Ein Verfassungsgesetz wird die Grundlagen der Militárprganisa-
tion im Rahmen der vorliegenden Verfassungsgrundsátze regeln.

Art. 9. 1. Die Bürger und die Staatsgewalten sind an die Verfassung
und die übrige Rechtsordnung gebunden.

2. Den Staatsgewalten obliegt es?, die Bedingungen dafür zu schaf-
fen, dass Freiheit und Gleichheit des Einzelnen und der Gruppe, deren
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Bestandteil er bildet, real und wirksam sind, die Hindernisse zu be-
seitigen, die seine volle Entfaltung unmóglich machen oder erschweren
und die Teilnahme aller Bürger am politischen, wirtschaftlichen, kul-
turellen und gesellschaftlichen Leben zu erleichtern.

3. Die Verfassung gewáhrleistet das Prinzip der Legalitát, der nor-
mativen Hierarchie, der Oeffentlichkeit der Normen, der Nichtrück-
wirkung von Sanktionsnormen, die sich ungünstig oder restriktiv auf
die Rechte des Einzelnen auswirken, der Rechtssicherheit, der Verant-
wortlichkeit und der Ausübung der Schiedsgerichtsbarkeit der Staats-
gewalten.

TITEL I

Die Grundrechte und -Pflichten

Art. 10. 1. Die Würde des Menschen, die unvefletzlichen Men-
schenrechte, die freie Entfaltung der Personlichkeit, die Achtung des
Gesetzes und der Rechte anderer sind Grundlage der politischen Ord-
nung und des sozialen Friedens.

2. Die auf die in der Verfassung anerkannten Grundrechte und
-freiheiten bezüglichen Normen werden in Uebereinstimmung mit der
Allgemeinen Erklárung über die Menschenrechte und den von Spanien
ratifizierten internationalen Vertrágen und Abkommen über die gleiche
Materie ausgelegt.

ERSTER ABSCHNITT

Spanier und Auslaender

Art. 11. 1. Die spanische Staatsangehórigkeit wird gemáss den
Bestimmungen des Gesetzes erworben, beibehalten und entzogen.

2. Keinem gebürtigen Spanier darf die Staatsangehórigkeit entzo-
gen werden.

3. Der Staat kann mit Lándern iberischer Kultur oder solchen, die
durch besondere Beziehungen mit Spanien verbunden waren oder sind,
Vertráge über Doppelstaatlishkeit abschliessen. In diesen selben Lán-
dern kónnen Spanier ohne den Verlust ihrer durch Geburt erworbenen
Staatsbürgerschaft das Bürgerrecht erhalten, selbst wenn die betreffen-
den Lánder ihren Bürgern das Gegenseitigkeitsrecht nicht einráumen.

Art. 12. Alie Spanier werden im Alter von 18 Jahren mündig.

Art. 13. 1. Auslánder werden in Spanien nach Massgabe der Ver-
tráge und Gesetze die óffentlichen Freiheiten geniessen, die dieser Titel
gewáhrleistet.

2. Nur Spanier werden der in Art. 23 anerkannten Rechte teilhaf-
tig, mit Ausnahme dessen, was auf der Grundlage der Gegenseitig-
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keitskriterien für das aktive Wahlrecht bei Gemeindewahlen vertrags-
oder gesetzmássig niedergelegt wird.

3. Einer Auslieferung wird nur in Erfüllung eines Vertrages oder
eines Gesetzes und gemáss dem Gegenseitigkeitsprinzip stattgegeben.
Die Auslieferung erstreckt sich nicht auf politische Delikte, wobei
Terrorakte nicht zu letzteren zu záhlen sind.

4. Das Gesetz wird die Bedingungen niederlegen, nach denen Bür-
ger anderer Lánder und Staatenlose Asylrecht in Spanien geniessen
kónnen.

ABSCHNITT II

Rechte und Freiheiten

Art. 14. Alie Spanier sind vor dem Gesetz gleich, und niemand darf
wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seines Geschlechtes, seiner
Religión, seiner Ansrchauungen oder jedweder anderer persónlicher
oder sozialer Umstánde benachteiligt oder bevorzugt werden.

1. TEIL.—DIE GRUNDRECHTE UND DIE ÓFFENTLICHEN FREIHEITEN

Art. 15. Jeder hat das Recht auf Leben und kórperliche und mo-
ralische Unversehrtheit, und niemand darf jemals der Folterung oder
unmenschlichen und entwürdigenden Strafen oder Behandlungen aus-
gesetzt werden. Die Todesstrafe ist abgeschafft, mit Ausnahme der
Besümmungen dér militárischen Strafgesetze für den Kriegsfall.

Art. 16. 1. Die Freiheit des weltanschaulichen Bekenntnisses, der
Religión und des Kultes wird dem Eeinzelnen und den Gemeinschaf-
ten gewáhrleistet; sie wird in ihrer áusseren Darstellung lediglich
durch die vom Gesetz geschützte Notwendigkeit des Erhalts der óf-
fentlichen Ordnung begrenzt.

2. Niemand darf gezwungen werden, sich zu seiner Weltanschauung,
seiner Religión oder seinem Glauben zu áussern.

3. Es gibt keine staatliche Konfession. Die Staatsgewalten berück-
sichtigen die religiósen Anschauungen der spanischen Gesellschaft und
unterhalten die entsprechenden kooperativen Beziehungen zur Katho-
lischen Kirche und den übrigen Konfessionen.

Art. 17. 1. Jeder hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Ein
Freiheitsentzug darf nur unter Berücksichtigung der Bestimmungen
dieses1 Artikels und nur nach Massgabe der vom Gesetz bestimmten
Falle und Form stattfinden.

2. Die Sicherungsverwahrung darf die für die Ermittlungen, die
zur Klárung der Tatbestánde führen sollen, absolut notwendige Zeit
nicht überschreiten; in jedem Fall muss der Festgehaltene nach einer
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Hochstfrist von zweiundsiebzig Stunden freigelassen oder der zustán-
digen Behórde übergeben werden.

3. Jede festgehaltene Person muss unverzüglich und auf für sie
verstándliche Art und Weise über ihre Rechte und die Gründe ihrer
Festnahme informiert werden; sie darf nicht zur Aussage gezwungen
werden. Gemáss den Bestimmungen des Gesetzes wird dem Festgehal-
tenen die Unterstützung eines Anwalts bei den polizeilichen oder rich-
terlichen Ermittlungen gewáhrleistet.

4. Das Gesetz wird ein Habeas Corpus-Verfahren vorsehen, nach
dem jede illegal festgehaltene Person unverzüglich dem Richtervorzu-
führen ist. Das Gesetz wird ebenso die Hóchsfrist der Dauer der
Üntersuchungshaft bestimmen.

Art. 18. 1. Jeder hat das Recht auf Ehre, auf die persónliche
und familiáre Intimspháre und auf die Achtung seiner Persónlichkeit.

2. Die Wohnung ist unverletzlich. Eintritte oder Durchsuchungen
dürfen nicht ohne die Einwilligung des Inhabers oder ohne Gerichts-
bescheid vorgenommen werden, mit Ausnahme der Falle, bei denen es
sich um handfeste Straftaten handelt.

3. Das Briefgeheimnis sowie insbesondere das Post- und Fernmel-
degeheimnis werden gewáhrleistet, mit Ausnahme gerichtlicher Ent-
scheidungen.

4. Das Gesetz wird den Einsatz der Datenverarbeitung beschránken
zwecks Gewáhrleistung der Ehre sowie der personlichen und familiá-
ren Intimspháre der Bürger und der vollen Ausübung ihrer Rechte.

Art. 19. Alie Spanier haben das Recht auf freie des Wohnsitzes
und auf Freizügigkeit im Hoheitsgebiet des Staates.

Ebenso haben sie das Recht, gemáss den gesetzlichen Bestimmungen
frei von und nach Spanien aus- oder einzureisen. Dieses Recht darf
nicht durch politische oder weltanschauliche Gründe eingeschránkt
werden.

Art. 20. 1. Folgende Rechte werden anerkannt und geschützt:

a) Das Recht auf freie Aeusserung und Verbreitung von Gedanken
und Meinungen in Wort, Schrift oder jedwedem anderen Médium.

b) Das Recht auf literarische, künstlerische, wissenschaftliche und
technische Schópfung.

c) Die Lehrstuhlfreiheit.
d) Das Recht auf freie und wahre Berichterstattung sowie deren

Empfang über jedwedes1 Verbreitungsmedium. Das Gesetz regelt das
Recht auf die Gewissenskilausel und das Berufsgeheimnis bei der
Ausúbung dieser Freiheiten.

2. Die Ausübung dieser Rechte darf durch keinerlei Vorzensur
eingeschránkt werden.

3. Das Gesetz regelt die Organisation und die parlamentarische
Kontrolle der vom Staate oder irgendeiner óffentlichen Einrichtung
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abhángigen sozialen Kommunikationsmedien und gewáhrleistet den
verschiedenen sozial und politisch relevanten Gruppen den Zugang
zu denselben, unter Wahrung des Pluralismus der Gesellschaft und
der verschiedenen Sprachen Spaniens.

4. Diese Freiheiten werden begrenzt durch die Achtung der in
diesem Titel anerkannten Rechte, durch die Vorschriften der sie regeln-
den Gesetze und besonders durch das Recht auf die Ehre, die Intims-
pháre, die Achtung der Persónlichkeit und den Schutz der Jugend und
der Kindheit.

5. Die Beschlagnahme von Veróffentlichungen, Tonbandaufnahmen
und anderen Informationsmedien darf nur kraft richterlicher Entschei-
dung beschlossen werden.

Art. 21. l. Das Recht auf friedliche Versammlung ohne Waffen
wird anerkannt. Die Ausübung dieses Rechtes bedarf keiner vorherigen
Genehmigung.

2. Von Versammlungen an óffentlichen Státten und von Demonstra-
tionen ist die zustándige Behórden zuvor in Kenntnis zu setzen. Diese
darf selbige nur verbieten, falls berechtiger Anlass zur Annahme der
Stórung der óffentlichen Ordnung mit Gefahr für Personen und Güter
gegeben ist.

Art. 22. 1. Das Recht auf Vereinsfreiheit wird anerkannt.
2. Vereinigungen, deren Zwecke oder Mittel ais Delikte zu klassi-

fizieren sind, sind illegal.
3. Vereinigungen, die im Rahmen dieses Artikels gegründet werden,

müssen sich mit dem alleinigen Zweck der Veróffentlichung in ein
entsprechendes Register eintragen.

4. Die Vereinigungen kónnen nur auf Grund einer berechtigten
richterlichen Entscheidung aufgelóst oder in ihrer Tátigkeit unter-
brochen werden.

5. Geheimverbánde und paramilitárische Vereinigungen sind ver-
boten.

Art. 23. l. Jeder Bürger hat das1 Recht, direkt oder über in freien
Wahlen gewáhlte Vertreter an den óffentlichen Angelegenheitén teil-
zunehmen.

2. Ebenso hat jeder das Recht, unter den gleichen Bedingungen und
gemass den gesetzlichen Bestimmungen Zugang zu óffentlichen Aem-
tern und Funktionen zu nehmen.

Art. 24. 1. Jeder Person hat bei der Ausübung ihrer legitimen
Rechte und Interessen Anspruch auf wirksamen Schutz der Richter
und Gerichte. In keinem Fall darf es zu Verteidigungslosigkeit kommen.

2. Ebenso hat jedermann das Recht auf einem vom Gesetz bestimm-
ten ordentlichen Richter, auf die Verteidiguhg und Vertretung eines
Rechtsanwaltes1, auf Information über die gegen ihn vorliegende An-
klage, auf einen óffentlichen Prozess ohne unzulássige Verzógerungen
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und mit voller Garantie, auf den Einsatz der für seine Verteidigung
zustehenden Beweismittel, auf die Verweigerung, gegen sich selb&t
auszusagen und sich für schuldig zu erkláren sowie auf die Vermutung
der Unschuld.

Das Gesetz regelt die Falle, in denen auf Grund der Verwandt-
schaft oder des1 Berufsgeheimnisses keine Verpflichtung zur Aussage
über mutmassliche Straftaten vorliegt.

Art. 25. l. Niemand darf auf Grund von Taten oder Unterlassun-
gen bestraft oder verurteilt werden, die zum Zeitpunkt ihrer Ausführung
und gemáss der gültigen Rechtsordnung kein Delikt und keine admi-
nistrative Uebertretung oder Verletzung darstellen.

2. Die Strafen. die in Freiheitsentzug bestehen sowie die getrof-
fenen Sicherheitsmassnahmen müssen auf Umerziehung und Resozial-
isierung ausgerichtet sein und dürfen nicht auf Zwangsarbeite zurück-
greifen. Jeder zu einer Gefángnisstrafe Verurteilte, der selbige erfüllt,
geniesst die in diesem Abschnitt vorgesehenen Grundrechte, mit Aus-
nahme derer, die ausdrücklich duren den Inhalt des Urteils, durch
den Sinn der Strafe und. das Strafgesetz beschránkt werden. In jedem
Fall hat der Verurteilte Anspruch auf bezahlte Arbeit und auf die
entsprechenden Leistungen der Sozialen Sicherheit sowie auf den Zu-
gang zur Kultur und die Gesamtentwicklung seiner Personlichkeit.

3. Die Sanktionen der Zivilen Verwaltung dürfen weder direkt noch
subsidiar in Freiheitsentzug bestehen.

Art. 26. Ehrengerichte sind im Bereich der Zivilen Verwaltung und
der Berufsverbánde unzulássig.

Art. 27. Jeder hat das Recht auf Erziehung. Die Freiheit der Lehre
wird anerkannt.

2. Ziel der Erziehung ist die freie Entfaltung der menschlichen
Personlichkeit in der Achtung der demokratischen Prinzipien des Zu-
sammenlebens und der Grundrechte und -freiheiten.

3. Die óffentlichen Gewalten gewáhrleissen den Eltern das Recht
auf die religióse und moralische Ausbildung ihrer Kinder, die mit ihren
eigenen Grundsátzen übereinstimmt.

4. Die Grundschulausbildung ist obligatorisch und unentgeldlich.
5. Die óffentlichen GewaUen gewáhrleisten das Recht aller auf

Erziehung mittels allgemeiner Lehrplanung, an der alie betroffenen
Bereiche teilnehmen sowie mittels der Errichtung von Schulen.

6. Natürliche und juristische Personen haben die Freiheit, inner-
halb der Treue zur Verfassung Schulen zu gründen.

7. Die Lehrer, Eltern und gegebenenfalls die Schüler beteiligen sich
an der Kontrolle und Leitung aller mit óffentlichen Mitteln unterhal-
tenen staatlichen Schulen, gemáss den Bestimmungen des Gesetzes.

8. Die óffentlichen Gewalten prüfen und vereinheitlichen das Schul-
wesen, um die Erfüllung der Gesetze zu gewáhrleisten.
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9. Die óffentlichen Gewalten unterstützen die Schulen, welche die
vom Gesetz niedergelegten Bedingungen erfüllen.

10. Die Selbstverwaltung der Universitáten gemáss den Bestim-
mungen des Gesetzes wird anerkannt.

Art. 28. i. Jeder hat das Recht, sich frei gewerkschaftlich zu or-
ganisieren. Auf Grund des Gesetzes kann die Ausübung dieses Rechtes
für die Streitkráfte oder militárischen Institutionen oder anderen der
Militárdisziplin unterstehenden Einheiten Schranken oder Ausnahmen
unterworfen werden. Das Gesetz regelt ebenso die Sonderbestimmun-
gen der Ausübung dieses Rechtes für Angheorige des óffentlichen
Dienstes. Die Gewerkschaftsfreiheit schliesst das Recht auf Gründung
von Berufsverbánden und auf freien Anschluss an dieselben ein sowie
das Recht der Gewerkschaften auf die Bildung von Konfóderationen
und internationalen Organisationen oder auf den Anschluss an die-
selben. Niemand darf zum Eintritt in eine Gewergschaft gezwungen
werden.

2. Das Recht der Arbeitnehmen auf Streig zur Verteidigung ihrer
Interessen wird anerkannt. Das Gesetz wurd die Ausübung dieses
Rechtes regeln und die erforderlichen Garantien zur Gewáhrleistung
der wesentlichen Gemeinschaftsdientsleistungen vorsehen.

Art. 29. i. Alie Spanier haben das Recht, Bitten oder Beschwerden
in der vom Gesetz vorgesehenen Form personlich und in Gemeinschaft
mit anderen schriftlich vorzubringen.

2. Die Mitglieder der Streitkráfte, der Militárinstitute oder anderer
der Militárdisziplin unterworfenen Einheiten dürfen dieses1 Recht nur
individué!! und gemáss ihren Sondergesetzen ausüben.

2. TEIL.—DIE BÜRGERRECHTE UND -PFLICHTEN

Art. 30. 1. Die Spanier haben das Recht und die Pflicht, Spanien
zu verteidigen.

2. Das Gesetz wird die militárischen Pflichten der Spanier festset-
zen und unter Wahrung der entsprechenden Garantien die Kriegsdienst-
verweigerung sowie alie anderen Ursachen der. Wehrpflichtbefreiung
regeln. Das Gesetz kann. Je nach Fall einen Ersatzdienst auferlegen.

3. Zur Erfüllung von Zielen, die im Interesse der Allgemeinheit
liegen, kann ein Zivildienst eingerichtet werden.

4. Das Gesetz kann die Pflichten der Bürger bei schweren Risiken,
Katastrophen oder óffentlichen Unglücksfállen regeln.

Art. 31. 1. Alie tragen gemáss ihren ékonomischen Móglichkeiten
mittels eines gerechten und auf den Prinzipien der Gleichheit und
Progression beruhenden Steuersystems, das keinesfalls zum Mittel der
Beschlagnahmung greift, zur Bestreitung der óffentlichen Lasten bei.
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2. Die óffentlichen Ausgaben stellen eine gerechte Verteilung der
óffentlichen Mittel dar, und ihre Planung und Ausführung basieren
auf den Kriterien der Wirtschaftlichkeit.

3. Persónliche oder Vermógensleistungen dürfen nur auf Grund
eines Gesetzes festgelegt werden.

Art. 32. 1. Der Mann und die Frau kónnen in voller Rechtsgleich-
heit die Eheschliessung begehen.

2. Das Gesetz wird die Formen der Ehe, Ehealter und -fáhigkeit,
die Rechte und Pflichten der Ehegatten, dien Ursachen der Trennung
und Auflósung und deren Wirkungen regeln.

Art. 33. 1. Das Recht auf Privateigentum und das Erbrecht werden
anerkannt.

2. Die gesellschaftliche Funktion dieser Rechte grenzt ihren Inhalt
nach Masgabe der Gesetze ab.

3. Niemand darf seines Vermogens und seiner Rechte enteignet
werden, es sei denn, aus den gerechtfertigten Gründen des óffentlichen
Nutzens oder des Interesses der Allgemeinheit mittels der entspre-
chenden Entschádigung und nach Massgabe der Gesetze.

Art. 34. i. Das Stiftungsrecht für Zwecke, die im Interesse der
Allgemeinheit liegen, wird anerkannt, in Uebereinstimmung mit dem
Gesetz.

2. Ebenfalls werden für die Stiftungen die in Artikel 22, Abs.
2 und 4 festgelegten Bestimmungen gelten.

Are. 35. 1. Alie Spanier haben die Pflicht zu arbeiten und das
Recht auf Arbeit, auf die freie Wahl des Berufes oder Gewerbes, auf
gesellschaftlichen Aufstieg mittels der Arbeit und auf ausrreichende
Vergütung zur Deckung ihrer Bedürfnisse und der ihrer Familie. In
keinem Fall darf es zu einer Bevorteilung oder Benachteilung auf Grund
des Geschlechtes kommen.

2. Das Gesetz wird ein Arbeitnehmerstatut regeln.

Art. 36. Das Gesetz wird die Besonderheiten der Rechtsordnung
der Berufskammern und die Ausübung der mit Titel versehenen Berufe
regeln. Die interne Struküur und Tátigkeit der Kammern inüssen
demokratisch sein.

Art. 37. 1. Das Gesetz wird das1 Recht auf die Verhandlung von
Tarifvertrágen zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer und der
Unternehmer sowie die Verbindlichkeit der Abkommen gewáhrleisten.

2. Das Recht der Arbeitnehmer und Unternehmer auf kollektive
Arbeitskonfliktmassnahmen wird anerkannt. Das Gesetz, das die Aus-
übung dieses Rechtes regeln wird, sieht, un geachtet eventueller Be-
schránkungen, die erforderlichen Garantien für die Gewáhrleistung
der wesentlichen Dienstleis'tungen der Gemeinschaft vor.
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Art. 38. Die Freiheit des Untemehmens im Rahmen der Markt-
wirtschaft wird anerkannt. Die óffentlichen Gewalten gewáhrleisten
und schützen die Ausübung dieser freiheit und die Verteidigung der
Produktivitát gemáss den Erfordernissen der allgemeinen Wirtschaft
und gegebenenfalls der Planung.

ABSCHNITT III

Die Leitprinzipien der Wirtschafts- und Sozialpolitik

Art. 39. 1. Die óffentlichen Gewalten sichern den gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und rechtlichen Schutz der Familie zu.

2. Die óffentlichen Gewalten sichern ebenso den vollen Schutz
der Kinder, die ungeachtet ihrer Abstammung, vor dem Gesetzgleich
sind und den der Mütter ohne Berücksichtigung ihres Zivilstandes zu.
Das Gesetz wird die Nachprüfung der Vaterschaft ermóglichen.

3. Die Eltern müssen sowohl ihren ehelichen ais auch ihren aus-
serehelichen Kindern bis zu deren Volljáhrigkeit und in alien weiteren
gesetzmássig begründeten Fallen jede Art von Beistand gewáhren.

4. Die Kinder geniessen den in den internationalen Abkommen,
welche die Wahrung ihrer Rechte zum Ziel haben, vorgesehenen
Schutz.

Art. 40. 1. Die óffentlichen Gewalten sorgen im Rahmen einer
wirtschaftlichen Stabilitátspolitik für die für den sozialen und ókono-
mischen Fortschritt günstigen Voraussetzungen und eine gerechtere
Verteilung des regionalen und persónliehen Einkommens. Ganz beson-
ders führen sie eine auf die Vollbescháftigung aus gerichtete Politik.

2. Die óffentlichen Gemeinschaften fórdern gleichfalls eine auf die
Gewáhrleistung der Berufsausbildung und -umschulung zielende Po-
litik; sie sorgen für Arbeitssicherheit und -hygiene und garantieren
die erforderliche Ruhezeit durch Arbeitszeitbegrenzung sowie regel-
mássigen bezahlten Urlaub und die Fórderung entsprechender Ausbil-
dungsstátten.

Art. 41. Die óffentlichen Gewalten unterhalten ein System der So-
zialen Sicherheit für alie Bürger, das im Bedarfsfalle ausreichsnden
Beistand und soziale Leistungen gewáhrleistet, insbesondere im Falle
der Arbeitslosigkeit. Zusátzliche Leistungen sind frei.

Art. 42. Der Statt überwacht besonders die Sicherung der wirt-
schaftlichen und sozialen Rechte der spanischen Arbeitnehmer im Aus-
land un richtet seine Politik auf ihre Rückführung und -eingliederung
in die Gesellscháft aus.

Arl. 43. 1. Das Recht auf den Schutz der Gesundheit wird aner-
kannt.
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2. Es obliegt den óffentlichen Gewalten, die Gesundheitsfürsorge
und -hygiene mittels Práventivmassnahmen und den erforderlichen
Leistungen und Diensten zu organisieren und zu fórdern. Das Gesetz
bestimmt die diesbezüglichen Rechte und Pflichten aller.

3. Die óffentlichen Gewalten fórdern die sanitáre Erziehung, die
Leibeserziehung und den Sport sowie eine angebrachte Nutzung der
Freizeit.

Art. 44. 1. Die óffentlichen Gewalten fórdern und unterstützen den
Zugang zur Kultur, auf den jedermann ein Recht hat.

2. Die óffentlichen Gewalten fórdern die wissenschaftliche und tech-
nische Forschung und die Wissenschaften zugunsten des Allgemein-
wohls.

Art. 45. 1. Alie haben das Recht, eine der Entwicklung der Person
fórderliche Umwelt zu geniessen sowie die Pflicht, sie zu erhalten.

2. Die óffentlichen Gewalten überwachen den vernünftigen Nutzen
aller Bodenschátze, mit dem Ziel, die Lebensqualitát zu schützen und zu
verbessern und die Umwelt zu verteidigen und wiederherzustellen.
Dafür ist die Solidaritát der Gemeinschaft unerlássliche Grundlage.

3. Das Gesetz sieht gegenüber denen, die gegen die Bestimmungen
von Absatz 2 verstossen, Strafsanktionen oder gegebenenfalls Dienst-
strafen sowie die Pflicht zur Wiedergutmachung entstandanen Scha-
dens vor.

Art. 46. Die óffentlichen Gewalten gewáhrleisten die Pflege und
fórdern die Bereicherung des historischen, kulturellen und künstleri-
schen Erbes der Vólker Spaniens und der darin enthaltenen Güter,
ungeachtet ihres Rechtsstatus' und ihrer Trágerschaft. Das Strafgesetz
sanktioniert jeden Verstoss1 gegen dieses Kulturgut.

Art. 47. Alie Spanier haben das Recht auf eine würdige und an-
gemessene Wohnung. Die óffentlichen Gewalten, fórdern die notwen-
digen Voraussetzungen und setzen die entsprechenden Vorschriften
für die Ausübung dieses Rechtes fest. Sie regeln die Bodennutzung im
Interesse der Allgemeinheit und zur Verhinderung der Spekulation.
Die Gemeinschaft ist am Mehrwert beteiligt, den die Stádtebautátigkeit
der óffentlichen Einrichtungen abwirft.

Art. 48. Die óffentlichen Gewalten fórdern die Voraussetzungen
fürseine freie und wirksame Teilnahme der Jugend am politischen, so-
zialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben.

Art. 49. Die óffentlichen Gewalten setzen sich für die Vorsorge, Be-
handlung, Rehabilitierung und Integrierung der kórperlich, geistig und
seelisch Geschádigten ein. Sie gewáhren ihnen die benótigte Sonder-
behandlung und schützen sie verstárkt bei Inanspruchnahme der Rech-
te, die dieser Titel alien Bürgern gewáhrt.
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Art. 50. Die óffentlichen Gewalten werden den Bürgern im vorge-
rückten Alter mittels angemessener und in regelmássigem Abstand
angepasster Renten ein wirtschaftlich gesichertes Auskommen gewáhr-
leisten. Ausserdem werden sie mittels eines Systems sozialer Leistun-
gen die sien auf ihre spezifis'chen Probleme auf den Gebieten Gesund-
heit, Wohnung, Kultur und Musse richten, ungeachtet der familiáren
Verpflichtungén, ihr Wohl fórdern.

Art. 51. 1. Die óffentlichen Gewalten werden den Schutz der Ver-
braucher und Benutzer duren den Einsatz wirksamer Massnahmen auf
den Gebieten der Sicherheit, der Gesundheit und Verteidigung der legi-
timen wirtschaftlichen Interessen derselben gewáhrleisten.

2. Die óffentlichen Gewalten werden die Information und Erzie-
hung der Verbraucher und Benutzer sowie ihre Organisationen fór-
dern; letztere werden in alien Fragen, die sie betreffen, nach Massgabe
des Gesetzes? gehórt.

3. Das Gesetz wird im Rahmen der Bestimmungen von Absatz i
und 2 den Binnenhandel und das System der Genehmigung von Han-
delsgütern regeln.

Art. 52. Das Gesetz wird die Berufsverbánde, die sich für die Ver-
teidigung der ihnen eigenen wirtschaftlichen Interesse einsetzen, regeln.
Ihre innere Struktur und ihre Tátigkeiten müssen demokratisch sein.

ABSCHNITÍ IV

Die Cewaehrleistungen der Crundrechte und -Freiheiten

Art. 53. 1. Die im Zweiten Abschnitt dieses Titels anerkannten
Rechte und Freiheiten binden alie óffentlichen Gewalten. Nur auf Grund
des Gesetzes, das in jedem Fall den Grundgehalt derselben achten muss,.
kann die Ausübung dieser Rechte und Freiheiten geregelt werden, die
gemáss den Bestimmungen von Art. 161, 1 A) geschützt sind.

2. Jeder Bürger kann mittels eines auf dem Vorzugs- und Schnellig-
keitsprinzip beruhenden Verfahrens und gegebenenfalls durch eine
Verfassungsklage vor dem Verfassungsgericht die ordentlichen Ge-
richte um den Schutz der in Art. 14 und dem i. Teil des Zweiten Abs-
chnitts anerkannten Freiheiten und Rechte ersuchen. Letztere Eingabe
ist. auf die in Art. 30 anerkannte Kriegsdienstverweigerung anwendbar.

3. Die Anerkennung, Achtung und der Schutz der im Dritten Abs-
chnitt anerkannten Prinzipien liegen der positiven Gesetzgebung, der
Rechtspraxis und dem Verhalten der óffentlichen Gewalten zugrunde.
Sie kónnen vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit nur nach Massgabe
der dafür zustándigen Gesetze geltend gemacht werden.

Art. 54. Die Einrichtung des Volksverteidigers, der ais Hoher Kom-
missionár der Cortes Generales von diesen zur Verteidigung der in
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diesem Titel enthaltenen Rechte ernannt wird, wird durch ein Verfas-
sungsgesetz geregelt. Selbiger kann für diesen Zweck die Tátigkeit der
Verwaltung überwachen und den Cortes Generales darüber Bericht
erstatten.

ABSCHNITT V

Die aufhebung der GrundrechUe und -Freiheiten

Art. 55. 1. Die in art. 17, 18, abs. 2 und 3, art. 19, 20, abs. 1, A)
und D) und 5, art. 21, 28, abs. 2 und art. 37, abs1. 2 anerkannten Rechte
kónnen aufgehoben werden, wenn die Erklárung des Ausnahme- oder
Belagerungszustandes gemáss der in der Verfassung vorgesehenen Ver-
fahrensweise beschlossen wird. Art. 17, abs. 3 wird von dieser Bestim-
mung für.den Fall der Erklárung des Ausnahmezustandes ausgenommen.

2. Ein Verfassungsgesetz kann die Art und Weise und die Falle
festlegen, bei denen es für bestimmte Personen in Zusammenhang mit
Nachforschungen bezüglich der Aktivitáten bewaffneter Gruppen oder
Terroristen individúen und unter Wahrung des erforderlichen gericht-
lichen Einschreitens sowie der ensprechenden parlamentarischen Kon-
trolle zu einer Aufhebung der in art. 17, 2 und 18, 2 und 3 anerkannten
Rechte kommt. Der ungerechtfertigte oder missbráuchliche Einsatz der
kraft dieses Verfassungsgesetzes zugestandenen Móglichkeiten führt zu
strafrechtlicher Haftung im Sinne der Verletzung der von den Gesetzen
anerkannten Rechte und Freiheiten.

TITEL II

Die Krone

Art. 56. 1. Der Kónig ist Oberhaupt des Staates, Symbol seiner
Einheit und Bestándigkeit. Er wacht ais Schiedsrichter und Lenker über
den regelmássigen Gang der Institutionen, übernimmt die hóchste Ver-
tretung des spanischen Staates auf dem Gebiet der internationalen
Beziehungen, besonders mit den historisch eng verbundenen Nationen,
und übt die Funktionen aus, die ihm die Verfassung und die Gesetze
ausdrücklich zuschreiben.

2. Er trágt den Titel Kónig von Spanien und kann die üblichen der
Krone zustehenden Titel benutzen.

3. Die Person des Kónigs ist unverletzlich und kann nicht zur Ve-
rantwortung gezogen werden. Seine Handlugen werden stets in der in
Art. 64 vorgesehenen Form gegengezeichnet und sind ohne diese Ge-
genzeichnung ungültig, mit Ausnahme der in Art. 65, 2 enthaltenen
Bestimmung.
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Art. 57. l. Die Krone Spaniens wird and die Nachfolger S. M. Don
Juan Carlos I. von Bourbon, legitimer Erbe der historischen Dynastie,
vererbt. Die Thronfolge richtet sich nach der gewóhnlichen Ordnung
der Erstgeburt und Vertretung, und dabei ist die frühere der spáteren
Linie vorzuziehen, innerhalb derselben Linie der náhere dem ferneren
Grad, innerhalb desselben Grades der mánnliche dem weiblichen Thron-
folger und innerhalb desselben Geschlechtes die altere der jüngeren
Person.

2. Der Kronprinz hat von seiner Geburt oder von dem Zeitpunkt
seiner Ernennung an den Ehrentitel Prinz von Asturien sowie alie wei-
teren Titel inne, die traditionsgemáss dem Anwart auf die Krone Spa-
niens zustehen.

3. Im Falle des Erlóschens aller zu Recht erkannten Linien sehen
die Cortes1 Generales die Art der Thronfolge vor, die die Interessen
Spaniens am meisten wahrt.

4. Die Personen, welche, mit Anrecht auf die Thronfolge, gegen das
ausdrückliche Verbot des Kónigs und der Cortes Generales eine Ehe
geschlossen haben, werden von der Anwartschaft auf die Krone aus-
geschlossen. Dies gilt für sie selbst und für ihre Nachfolger.

5. Abdankungen, Verzichte und jede Art von Zweifeln, de facto
oder de iure, die innerhalb der Anwartschaft auf die Krone auftreten
kónnen, werden auf Grund eines Verfassungsgesetzes entschieden.

Art. 58. Die Kónigingemahlin oder der Kónigsgemahl dürfen keine
verfassungsmássigen Aufgaben wahrnehmen, mit Ausnahme der für
die Regentschaft vorgesehenen Bestimmungen.

Art. 59. 1. Im Falle der Minderjáhrigkeit des Kónigs übernehmen
gemáss der in der Verfassung vorgesehenen Ordnung unverzüglich der
Vater oder die Mutter des Kónigs und, in Ermangelung dieser Personen,
der in der Thronfolge náchste volljáhrige Verwandte die Regentschaft
und üben sie wáhrend der Minderjáhrigkeitsdauer des Kónigs aus.

2. Im Falle der Untauglichkeit des Kónigs für die Ausübung seines
Amtes und der Anerkennung dieser Unmóglichkeit durch die Cortes
Generales1 übernimmt der Kronprinz unverzüglich die Regentschaft,
sofern er volljáhrig ist. Ist er es nicht, wird auf die in Absatz 1 vorge-
sehene Art und Weise verfahren, bis der Kronprinz die Volljáhrigkeit
erreicht hat.

3. Falls es keine Person gibt, der die Regentschttít zusteht, wird
diese von den Cortes Generales ernannt und setzt sich aus einer, zwei
oder fünf Personen zusammen.

4. Für die Ausübung der Regentschaft ist es erforderlich, Spanier
und volljáhrig zu sein.

5. Die Regentschaft wird auf Grund eines Verfassungsmandats und
stets im Ñamen des Kónigs ausgeübt.

Art. 60. 1. Vormund des minderjáhrigen Kónigs ist die Person, die
der verstorbene Kónig in seinem Testament ernannt hat, vorausgesetzt,
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es handelt sich ura eine volljáhrige Person und von Geburt Spanier.
Im Falle der Nichternennung übernehmen der Vater Oder die Mutter
die Vormundschaft, solange sie verwitwet sind. In Ermangelung dersel-
ben ernennen die Cortes Generales den Vormund; jedoch kónnen nur
der Vater, die Mutter oder die direkten Vorfahren des Kónigs gleich-
zeitig das Amt des Regenten und Vormundes einnehmen.

2. Die Ausübung der Vormundschaft ist ebenfalls unvereinbar mit
jedem politischen Amt oder jeder politischer Vertretung.

Art. 61. 1. Der Kónig schwórt bei seiner Proklamation vor den
Cortes Generales1 den Eid auf die treue Ausübung seines Amtes, die
Einhaltung sowie den Einsatz für die Wahrung der Verfassung und der
Gesetze und auf die Achtung der Rechte der Bürger und der Auto-
nomen Gemeinschaften.

2. Der Kronprinz, falls volljáhrig, und der Regent oder die Regenten
schwóren bei Uebernahme ihres Amtes denselben Eid sowie den der
Treue gegenüber dem Kónig.

Art. 62. Dem Kónig obliegt es,
a) Die Gesetze zu billigen und zu erlassen.
b) Die Cortes Generales einzuberufen und aufzulósen und gemáss1

den von der Verfassung vorgesehenen Bestimmungen Wahlen anzu-
setzen.

c) Eine Volksabstimmung in den von der Verfassung vorgesehenen
Fallen einzuberufen.

d) Den Kandidaten für das Amt des Ministerprásidenten vorzu-
schlagen und ihn gegebenenfalls zu ernennen sowie ihn nach Massgabe
der Verfassung des Amtes zu entheben.

e) Die Mitglieder der Regierung auf Vorschlag des Prásidenten zu
ernennen und zu entlassen.

f) Die im Ministerrat beschlossenen Dekrete zu erlassen, die zivilen
und militárischen Aemter zu verleihen sowie in Uebereinstimmung mit
den Gesetzen Ehrenbeweise und Auszeichnungen zu erteilen.

g) Sich über die Staatsangelegenheiten zu informieren und zu die-
sem Zwecke auf Bitten des Ministerprásidenten und gemáss seinem
eigenen Kriterium den Sitzungen des Ministerrates zu prásidieren.

h) Die oberste Leitung der Streitkráfte zu übernehmen.
i) Das Begnadigungsrecht auszuüben, gemáss dem Gesetz, das

keine allgemeinen Gnadenerlass/e genehmigen kann.
j) Die Schirmherrschaft der Kóniglichen Akademien zu übernehmen.

Art. 63. 1. Der Kónig akkreditiert die Botschafter und anderen
diplomatischen Vertreter. Die auslándischen Vertreter in Spanien sind
vor ihm akkreditiert.

2. Dem Kónig obliegt es, gemáss der Verfassung und den Gesetzen
die Zustimmung des Staates zu internationalen Verpflichtungen mittels
Vertraágen zum Ausdruck zu bringen.
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3. Dem Kónig obliegt es nach Einholung der Genehmigung der Cor-
tes Generales, den Krieg zu erkláren und Frieden zu schliessen.

Art. 64. 1. Die Urkunden des Kónigs werden vom Ministerprási-
denten und gegebenenfalls von des zustándigen Minister gegengezeich-
net. Ders Vorschlag und die Ernennung des Regierungsprásidenten so-
wie die in Artikel 99 vergesehene Auslósung werden Prásidenten des
Abgeordnetenhauses gegenzeichnet.

2. Die Verantwortung für die Urkunden des Kónigs liegt bei den
gegenzeichnenden Personen.

Art. 65. 1. Der Kónig erhált aus dem Staatshaushalt eine Pauschal-
summe für den Unterhalt seiner Familie und den des Kónigshauses.
Er verfügt frei über diese Summe.

2. Der Kónig ist frei, die zivilen und militárischen Mitglieder seines
Hauses zu ernennen und abzulósen.

TITEL III

Die Cortes Generales

ERSTER ABSCHNITT

Die Kammern

Art 66. l. Die Cortes1 Generales vertreten das spanische Volk und
setzen sich zusammen aus dem Abgeordnetenhaus und dem Senat.

2. Die Cortes Generales üben die gesetzgebende Gewalt des Staates
aus, bewilligen den Haushaltsplan, überprüfen die Regierungstátigkeit
und haben alie weiteren Zustándigkeiten inne, die ihnen die Verfassung
zuweist.

3. Die Cortes Generales sin unverletzlich.

Art. 67. 1. Niemand kann gleichzeitig Mitglied beider Kammern
sein oder den Sitz in einer Abgeordnetenversammlung einer Autono-
raen Gemeinschaft mit dem des Abgeordneten verbinden.

2. Die Mitglieder der Cortes Generales werden nicht durch ein
Zwangsmandat gebunden sein.

3. Parlamentarische Sitzugen, die ohne ordentliche Einberufung
abgehalten werden, binden die Kammern nicht und kónnen weder
deren Funktionen erfüllen noch ihre Privilegien geniessen.

Art. 68. 1. Das Abgeordnetenhaus besteht aus mindestens 300 und
hóchstens 400 Reprásentanten, die in allgemeiner, freier, gleicher, di-
rekter und geheimer Wahl nach Massgabe des Gesetzes gewáhlt werden.
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2. Wahlkreis ist die Provinz. Ceuta und Melilla sind durch je einen
Abgeordneten vertreten. Die Verteilung der Gesamtzahl der Abgeord-
neten erfolgt gemáss Gesetz •, jedem Wahlkreis steht eine ursprüngliche
Mindesvertretung zu, und die Aufteilung der übrigen Abgeordneten
erfolgt im Verháltnis zur Bevólkerungzahl.

3. Die Wahl wird in jedem Wahlkreis unter Beachtung der Krite-
rien der Verháltniswahl ludchgeführt.

4. Das Abgeordnetenhaus wird auf vier Jahre gewáhlt. Das Abgeord-
netenmandat láuft vier Jahre nach der Wahl oder am Tage der Aufló-
sung der Kammer ab.

5. Wahlberechtigt und wáhlbar sind alie Spanier, die ihre politischen
Rechte voll wahrnehmen.

Die Ausübung des Wahlrechtes vonseiten der Spanier, die sich aus-
serhalb des Hoheitsgebietes Spaniens befinden, wird vom Gesetz aner-
kannt und vom Staat ermóglicht.

6. Die Wahlen finden zwischen dreissig und sechzig Tagen nach
Beendigung des Mandates statt. Das neugewáhlte Abgeordnetenhaus
mus's innerhalb von 25 Tagen nach Abhaltung der Wahlen zu seiner
ersten Sitzung einberufen werden.

Art. 69. l. Der Senat ist die Kammer, in der die Gebiete vertreten
sind.

2. In jeder Provinz wahlen die jeweiligen Stimmberechtigten in
allgemeiner, freier, gleicher, direkter und geheimer Wahl gemáss einem
Verfassungsgesetz jeweils vier Senatoren.

3. In den Inselprovinzen bildet jede Insel oder Inselgruppe, die
über ein Inselparlament oder einen Inselrat verfügt, einen Wahlkreis
zum Zwecke der Senatorenwahl; den grossen Inseln, Gran Canaria,
Mallorca und Tenerife, stehen je drei und folgenden Inseln oder Insel-
gruppen jeweils éiner zu: Ibiza, Fórmente ra, Menorca, Fuerte ventura,
Gomera, Hierro, Lanzarote und La Palma.

4. Ceuta und Melilla wahlen je zwei Senatoren.
5. Die AutonOmen Gemeinschaften ernennen ausserdem einen Se-

nator sowie einen weiteren pro Million Einwohner ihres entsprechenden
Hoheitsgebietes. Die Ernennung obliegt der gesetzbebenden Versamm-
lung oder, in Ermangelung derselben, dem obersten Kollegialorgan der
Autonomen Gemeinschaft, gemáss den Statuten, die in jedem Fall
eine angemessene Verháltniswahl gewáhrleisten.

6. Der Senat wird auf vier Jahre gewáhlt. Das Mandat der Sena-
toren láuft vier Jahre nach ihrer Wahl oder am Tag der Auflósoing der
Kammer ab.

Art. 70. 1. Das1 Wahlgesetz legt die Gründe für die Unwáhlbar-
keit und Unvereinbarkeit der Abgeordneten und Senatoren nieder, die
in jedem Fall die folgenden einschliessen:

36
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a) Die Mitglieder des Verfassungsgerichtes.
b) Hohe Beamte der Staatsverwaltung, nach Massgabe des Gesetzes

und mit Ausnahme der Regierungsmitglieder.
c) Den Volksverteidiger.
d) Die aktiv tátigen Richter und Staatsanwálte.
e) Die aktiv tátigen Berufsmilitárangehórigen und Mitglieder der

Streitkráfte, der Sicherheitseinheiten und der Polizei.
f) Die Mitglieder der Wahlausschüsse.

2. Die Gültigkeit der Vollmachts—und Ernennungsurgunden der
Mitglieder beider Kammern unterliegt gemáss den Bestimmungen des
Wahlgesetzes der richterlichen Kontrolle.

Art. 71. 1. Die Abgeordneten und Senatoren unterliegen der Un-
verletzbarkeit bezüglich der wáhrend ihrer Amtsperiode getanen Aeus-
serungen.

2. Ebenso geniessen die Abgeordneten und Senatoren wáhrend
ihrer Mandatszeit Immunitát und dürfen nur bei Begehung einer hand-
festen Straftat fastgenommen werden. Sie dürfen nut mit vorheriger
Genehmigung der entsprechenden Kammer beschuldigt oder gericht-
lich verfolgt werden.

3. Strafverfahren gegen Abgeornete und Senatoren fallen unter
die Zustándigkeit der Strafkammer des Obersten Gerichtes.

4. Die Vergütung der Abgeordneten und Senatoren wird von den
entsprechenden Kammern festgesetzt.

Art. 72. 1. Die Kammern geben sich ihre eigene Gescháftsordnung,
verabschieden autonm ihren Haushaltsplan und regeln in gemeinsa-
mem Einvernehmen die Personalordnung der Cortes Generales. Die
Gescháftsordnung und ihre Form werden in ihrer Gesamtheit einer
abschliessenden Wahl unterzogen, für welche die absolute Mehrheit
enforderlich ist.

2. Die Kammern wáhlen ihren jeweiligen Prásidenten und die wei-
teren Mitglieder ihrer Prásidien. Bei gemeinsamen Sitzungen führt der
Prásident des Abgeordnetenhauses den Vorsitz; diese Sitzungen ver-
laufen gemáss einer mit absoluter Mehrheit Beider Kammern genehmig-
ten Gescháftsordnung der Cortes Generales.

3. Die Prásidenten der Kammer üben im Ñamen derselben das Haus1-
recht und die Polizeigewalt in ihren jeweiligen Gebáuden aus.

Art. 73. 1. Die Kammern halten jáhrlich zwei ordentliche Sit-
zungsperioden ab die erste von September bis Dezember und die zweite
von Februar bis Juni.

2. Die Kammern kónnen auf Bitten der Regierung, des Stándigen
Ausschusses oder der absoluten Mehrheit der Mitglieder jedweder Kam-
mer' ausserordentliche Sitzungsperioden abhalten. Letztere müssen von
den jeweiligen Prásidenten über eine bestimmte Tagesordnung einbe-
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rufen werden; nach deren Behandlung werden die ausserordentlichen
Sitzungsperioden für beendet erklárt.

Art. 74. 1. Die Kammern halten für die Wahrnehmung der nicht
legislativen Kompetenzen, die Titel II den Cortes Generales ausdrück-
lich zuschreibt, gemeinsame Sitzungen ab.

2. Die in Artikel 94, 1, 145, 2 und 158, 2 vergesehenen Beschlüsse
der Cortes Generales werden mit der Mehrheit beider Kammern ver-
fasst. Im ersten Fall leiten das Abgeordnetenhaus und in den beiden
anderen der Senat das Verfahren ein. In beiden Fallen wird bei fehlen-
der Uebereinkunft zwischen Senat und Abgeordnetenhaus versucht,
diese mittels eines aus der gleichen Anzahl Abgeordneter und Sena-
toren zusammengesetzten Ausschusses zu erzielen. Der Ausschuss legt
einen Text vor, über den beide Kammern abstimmen. Wenn er in der
augesetzten Form nicht gebilligt wird, so entscheidet das Abgeordne-
tenhaus mit absoluter Mehrheit.

Art. 75. 1. Die Kammern walten ihres Amtes im Plenum und in den
Ausschüssen. ^

2. Die Kammern kónnen die Annahme von Gesetzesentwürfen oder
Gesetzesantrágen den stándigen gesetzgebenden Ausschüssen übertra-
gen. Das Plenum kann jedoch jederzeit eine Debatte und Abs'timmung
über einen Entwurf oder einen Antrag fordern, die Gegenstand dieser
Uebertragung gewesen sind.

3. Ausgenommen von den in Abschnitt 2 vorgesehenen Bestimmun-
gen sin die Verfassungsánderungen, internationale Fragen, Verfassungs-
und Rahmengesetze sowie die Haushaltspláne des Staates1.

Art. 76. 1. Das Abgeordnetenhaus und der Senat und gegebenen-
falls beide Kammern gemeinsam kónnen Untersuchungsausschüsse
über Angelegenheiten von óffentlichem Interesse einsetzen. Die Ergeb-
nisse binden die Gerichte nicht und haben keinerlei Einfluss1 auf rich-
terliche Beschlüsse, ungeachtet der Mitteilung der Untersuchungser-
gebnisse an die Staatsanwaltschaft zwecks Einleitung entsprechender
Schritte, falls, begründet.

2. Es ist Pflicht, auf Ersuchen der Kammern zu erscheinen. Das
Gesetz regelt die Sanktionen, die aus1 der Nichterfüllung dieser Pflicht
hervorgehen kónnen.

Art. 77. 1. Die Kammern kónnen einzelne und Gemeinschaftspe-
titionen, die schriftlich vorzubringen sind, entgegennehmen; die direkte
Eingabe mittels Bürgerkundgebungen ist unzulássig.

2. Die Kammern kónnen die eingehenden Petitionen an die Regie-
rung verweisen. Die Regierung ist verpflichtet, jederzeit eine Erklárung
über íhren Inhalt abzugeben, wenn die Kammern dies verlangen.

Art. 78. 1. Jede Kammer verfügt über einen Stándigen Ausschuss,
der sich aus mindestens einundzwanzig Mitgliedern zusammens'etzt,
welche die Fraktionen im Verháltnis zu deren Mitgliederzahl vertreten.
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2. Jedem Stándigen Ausschuss steht der Prásident der entsprechen-
den Kammer vor. Die Aufgaben des jeweiligen Stándigen Ausschusses
sind die in Artikel 73 enthaltenen sowie die der Uebernahme der gemáss
Artikel 86 und 116 den Kammern zustehenden Befugnisse für den Fall
der Auflósung der Cortes oder des Ablaufs ihres Mandates und die der
Ueberwachung der Vollmachten der Kammer, wenn letztere keine Sit-
zungen abhalten.

3. Der Stándige Ausschuss übt nach Ablauf des Mandates oder im
Falle der Auflósung der Cortes sein Am bis zur Konstituierung der
neuen Cortes aus.

4. In den Sitzungen der entsprechenden Kammer berichtet der Stán-
dige Ausschuss über die behandelten Themen und seine Beschlüsse.

Art. 79. l. Zur Beschlussfassung müssen die Kammern ordnungs-
gemáss zusammengetreten sein, und die Mehrheit der Mitglieder muss
an der Sitzung teilnehmen.

2. Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder muss besagten Besch-
lüssen zustimmen, damit diese gültig sind, ungeachtet der Sondermehr-
heiten, die von der Verfassung oder den Verfassungsgesetzen vorge-
sehnen sind und denen, welche die Gescháftsordnung der jeweiligen
Kammer für die Personenwahl bestimmt.

3. Die Stimme der Senatoren und Abgeordneten ist persónlich und
nicht übertragbar.

Art. 80. Die Vollversammlungen der Kammern sind óffentlich, es sei
denn, die jeweilige Kammer fasst mit absoluter Mehrheit und gemáss
der Gáscháftsordnung einen gegenteiligen Beschluss.

ABSCHNITT II

Die Ausarbeitung der Gesetze

Art. 81. l. Unter Verfassungsgesetzen sind solche Gesetze zu
verstehen, die sich auf die Entwicklung der Grundrechte und der óffent-
lichen Freiheiten beziehen, solche, die die Autonomiestatute und das
allgemeine Wahlsystem genehmigen sowie alie anderen in der Verfas-
sung vorgesehenen Gesetze.

2. Die Verfassungsgesetze müssen in einer endgültigen Abstimmung
über den Gesamtentwurf mit der absoluten Mehrheit des Abgeordne-
tenhauses beschlossen, geándert oder aufgehoben werden.

Art. 82. 1. Die Cortes Generales kónnen der Regierung die Befug-
nisse übertragen, Normen mit Gesetzertrag über bestimmte in Arti-
kel 81 nicht enthaltene Themen zu erlassen.

2. Die legislative Ermáchtigung muss1 mittels eines Rehmengesetzes
erteilt werden, wenn es sich um die Abfassung von Texten in Artikeln
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handelt, oder mittels eines ordentlichen Gesetzes, wenn es um die Zu-
sammenfassung verschiedener Rechstexte zu inem einzigen geht.

3. Die legislative Ermáchtigung muss der Regierung ausdrücklich
für jeden konkreten Fall und unter Angabe der für die Ausführung
fesrtgesetzten Zeit erteilt werden. Die Ermáchtigung ist gültig, bis die
Regierung die entsprechende Norm, für die sie erteilt worden ist,
veróffentlicht hat. Sie darf nicht ais stillschweigend oder ais auf unbe-
grenzte Zeit erteilt, verstanden werde. Sie erlaubt ebensowenig eins
Weiterübertragung an behórdliche Instanzen, die nicht mit der Regie-
rung identisch sind.

4. Die Rahmengesetze grenzen das Ziel und die Reichweite der le-
gislativen Ermáchtigung sowie die Grundsátze und Kriterien, denen
bei ihrem Gebrauch zu folgen ist, genau ab.

5. Die Genehmigung für die Zusammenlegung von Rechstexten
bestimmt die normative Reichweite, die der Ermáchtigung geoetzt ist,
und gibt im Besonderen an, ob sie sich auf die blosse Formulierung
eines einzigen Textes erstreckt oder ob sie auch die Ordnung, Klárung
und Harmonisierung der Rechtstexte einschliesst, die zusammenzufas-
sen sind.

6. Unbeschadet der Zustándigkeit der Gerichte selbst kónnen die
Ermáchtigungsgesetze in entsprechenden Fallen zusátz'iche Kontroll-
móglichkeiten einrichten.

Art. 83. Die Rahmengesetze dürfen in keinem Fall.
a) Eine Abánderung der Rahmengesetze selbst billigen.
b) Die Befugnisse für den Erlass von rückwirkenden Normen er-

teilen.

Art. 84. Wenn eine Gesetzesvorlage oder ein Abánderungsantrag im
Gegensatz zu einer in Kraft befindlichen legislativen Ermáchtigung
steht, kann die Regierung sich der Behandlung der oder desselben
widersetzen. In diesem Fall kann ein Gesetzesentwurf über die vóllige
oder teilweise Aufhebung des Bevollmáchtigungsgesetzes vorge legt
werden.

Art. 85. Die Verordnungen der Regierung, die die legislative Bevoll-
máchtigung erteilen, werden ais legislative Dekrete bezeichnet.

Art. 86. Im Falle einer ausserordentlichen und dringlichen Notwen-
digkeit kann die Regierung provisorische legislative Bestimmungen in
Form von Gesetzesverordnungen erlassen, die sich auf die Ordnung
der grundlegenden Institutionen des Staates, auf die in Titel I gere-
gelten Rechte, Pflichten und Freiheiten der Bürger, auf die Verwaltung
der Autonomen Gemeinschaften oder auf das allgemeine Wahlrecht
nicht beziehen dürfen.

2. Die Gesetzesverordnungen müssen unverzüglich dem Abgeordne-
tenhaus unterworfen werden, das hierzu einberufen wird, sofern es sich
nicht in einer Sitzungsperiode befindet. Das Abgeordnetenhaus wird
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innerhalb von 30 Tagen nach der Verkündigung der Gesetzesverordnun-
gen zur Debatte und Gesamtabstimmung schreiten. Es muss sich inner-
halb dieser Frist ausdrücklich über die Bestátigung oder Aufhebung
áussern. Zu diesem Zweck sieht die Gescháftsordnung ein abgekürztes
Sonderverfahren vor.

3. In der im Absatz 2 festgesetzten Frist kónnen die Cortes die
Gesetzesverordnungen im Eilverfahren wie Gesetzesentwürfe behandeln.

Art. 87. 1. Das1 Initiativrecht steht gemáss der Verfassung und der
Gescháfts ordnung beider Kammern der Regierung, dem Abgeordne-
tenhaus und dem Senat zu.

2. Die Verscammlungen der Autonomen Gemeinschaften kónnen
die Regierung um die Annahme eines Gesetzesentwurfes ersuchen oder
dem Prásidium des Abgeordnetenhauses einen Gesetzesantrag vorlegen
und maximal drei Mitglieder der Versammlung mit der Verteidigung
desselben vor dieser Kammer beauftragen.

3. Ein Verfas&ungsgesetz regelt die Formen dei Durchführung und
die Voraussetzungen einer Volksinitiative zur Vorlage von Gesetzesan-
trágen. In jedem Fall ist eine Mindestzahl von 500.000 beglaubigten
Unterschriften erforderlich. In Steuersachen oder internationalen Fra-
gen sowie bezüglich des Begnadigungsrechtes ist eine Volksinitiative
nicht zulássig.

Art. 88. Die Gesetzesentwürfe werden vom Ministerrat gebilligt, der
sie zusammen mit einer Begründung und der Darstellung aller Gege-
benheiten, die für eine Aeusserung bezüglich derselben erforderlich
sind, dem Abgeordnetenhaus vorlegt.

Art. 89. 1. Die Gescháftsordnungen der Kammern regeln die Be-
handlung der Gesetzes-antráge, ohne dass die den Gesetzesentwürfen
zustehende Prioritát die Ausübung des in Artikel 87 geregelten Initia-
tivrechtes verhindert.

2. Die Gesetzesantráge, die dar Senat gemáss Artikel 87 berücksich-
tigt, werden dem Abgeordnetenhaus zur Behandlung ais solche ver-
gelegt.

Art. 90. 1. Nach der Annahme eines ordentlichen Gesetzesent-
wurfes oder eines Verfassungsgesetzes durch das Abgeordnetenhaus
informiert der Prásident desselben unverzüglich den Sanatsprásidenten
darüber, wolcher den Text dem Senat zur Beratung vorlegt.

2. Im Zeitraum von zwei Monaten nach Erhalt des Textes kann
der Senat mittels einer begründeten Erklárung sein Veto einlegen oder
Aenderungsantráge einbringen. Das Veto muss mit absoluter Mehrheit
gebilligt werden. Der Entwurf kann dem Kónig nicht zur Billigung
vorgelegt werden, ohne dass das Abgeordnetenhaus im Falle eines Vetos
den ursprünglichen Text mit absoluter Mehrheit oder nach dem Ablauf
von zwei Monaten nach der Einlegung desselben ihn mit einfacher
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Mehrheit ratifiziert oder sich durch die Annahme oder Ablehnung der
Aenderungsantráge geáussert hat.

3. Bei den von der Regierung oder dem Abgeordnetenhaus ais
dringlich érklárten Entwürfen wir der Zeitraum von zwei Monaten
zur Einlegung eines Vetos oder eines Aenderungsantrages vonseiten
des1 Senats auf 20 Tage begrenzt.

Art. 91. Die von den Cortes Generales verabschiedeten Gesetze.
werden in einem Zeitraum von fünfzehn Tagen vom Kónig gebilligt,
der sie verkündet und ihre unverzügliche Veróffentlichung anordnet.

Art, 92. 1. Politische Entscheidungen besonderer Bedeutung kón-
nen einer Volksabstimmung unterworfen werden.

2. Die Volksabstimmung wird nach vorheriger Genehmigung des
Abgeordnetenhauses auf Vorschlag des Ministerprásidenten vom Kónig
einberufen.

3. Ein Verfassungs'gesetz regelt die Bedingungen und die Ver-
fahrensweise der verschiedenen Modalitáten, die bezüglich einerr Volks-
abstimmung in dieser Verfassung vorgesehen sind.

ABSCHNITT III

Die internationalen V\ertraege

Art. 93. Ein Vérfassungsgesetz kann den Abschluss von Vertrágen
genehmigen, durch die einer internationalen Organisation oder Institu-
tion die Ausübung der aus der Verfassung abgeleiteten Kompetenzen
zugestanden wird. Die Gewáhrleistung der Erfüllung dieser Vertráge
und der Bechlüsse, welche die internationalen oder supranationalen
Organe, die Gegenstand der Uebertragung sind, fassen, obliegt je nach
Fall den Cortes Generales oder der Regierung.

Art. 94. 1. In den folgenden Fallen bedarf die Gewáhrung der
Zustimmung des Staates zur Bindung an Vertráge oder Abkommen
der vorherigen Genehmigung der Cortes Generales:

a) Vertráge politischen Inhalts.
b) Vertráge oder Abkommen militárischen Inhalts1.
c) Vertráge oder Abkommen, welche die territoriale Integritát des

Staates oder die in Titel I festgelegten Grundrechte und -pflichten
berühren.

d) Vertráge oder Abkommen, die Verpflichtungen für die óffent-
lichen Finanzen bedeuten.

e) Vertráge oder Abkommen, welche die Aenderung oder Aufhe-
bung eines Gesetzes beinhalten oder solch, für deren Durchführung
legislative Masnahmen erforderlich sind.

2. Das Abgeordnetenhaus und der Senat werden unverzüglich über
den Abschluss der übrigen Vertráge oder Abkommen informiert.
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Art. 95. l. Der Abschluss eines internationalen Vertrages, der
verfassungswidrige Bestimmungen enthált, bedarf der vorherigen Re-
visión der Verfassung.

2. Die Regierung oder beide Kammern kónnen das Verfassungs-
gericht anrufen, eine Erklárung darüber abzugeben, ob ein solcher
Widerspruch besteht oder nicht.

Art. 96. l. Gültig abgeschlossene internationale Vertráge bilden
nach ihrer offiziellen Veróffentlichung in Spanien Teil der innerstáat-
lichen Gesetzesordnung. Ihre Bestimmungen kónnen nur in der in den
Vertrágen oder Abkomnien selbst vorgesehenen Form oder gemáss1 den
allgemeinen Regeln des Vólkerrechts vorübergehend oder endgültig
aufgehoben oder abgeándert werden.

2. Das in Artikel 94 vorgesehene Verfahren für die Genehmigung
der internationalen Vertráge und Abkommen gilt auch deren Kündi-
gung.

TITEL IV

Regierung und Verwaltung

Art. 97. Die Regierung leitet die Innen- und Aussenpolitik, die
Zivil- und Militárverwaltung und die Verteidigung des Staates. Ihr
obliegt die exekutive Funktion und die Verordnungsgewalt nach Mass-
gabe der Verfassung und der Gesetze.

Art. 98. 1. Die Regierung setzt sich zusammen aus dem Prási-
denten, gegebenenfalls1 den Vizeprásidenten, den Ministern und den
weiteren vom Gesetz bestimmten Mitgliedern.

2. Der Prásident leitet die Regierungsgescháfte und koordiniert die
Funktionen der übrigen Regierungsmitglieder, ungeachtet der direkten
Zustándigkeit und eVrantwortung dieser für ihre Tátigkeit.

3. Die Regierungsmitglieder kónnen nur die reprásentativen Auf-
gaben ausführen, die sich aus dem Parlamentarischen Mandat erge-
ben. Sie dürfen keine andere nicht aus ihrem Arat abgeleitete óffent-
liche Funktion noch irgendeine berufliche oder kaufmánnische Tátig-
keit übernehmen.

4. Das Gesetz regelt das Statut und die Unvereinbarkeiten der
Regierungsmitglieder.

Art. 99. l. Nach jeder Neuwahl des Abgeordnetenhauses und bei
alien zulássigen verfassungsmássig gegebenen Fallen schlágt der Kónig
nach Rücksprache mit den von den im Parlament vertretenen poli-
tischen Fraktionen ernannten Reprásentanten über den Prásidenten
des Abgeordnetenhauses einen Kandidaten für das Amt des Minister-
prásidenten vor.
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2. Der gemáss Absatz l vorgeschlagene Kandidat trágt dem Abge-
ordnetenhaus das politísche Programm der von ihm vorgesehenen
Regierung vor und ersucht die Kammer um Vertrauen.

3. Wenn das Abgeordnetenhaus dem besagten Kandidaten mit der
absoluten Mahrheit der Mitglieder das Vertrauen ausspricht, ernennt
der Kónig ihn zum Ministerprásident. Wenn selbige Mehrheit nicht
zustandekommt, wird der gleiche Vorschlag achtundvierzig Stunden.
nach der Abstímmung einer zweiten Wahl unterzogen, und das Ver-
trauen gilt ais ausgesprochen, wenn das Abgeordnetenhaus sich mit
einfacher Mehrheit dafür entscheidet.

4. Wenn nach Durchführung der erwáhnten Wahlen das Vertrauen
für die Amtsübernahme nicht ausgesprochen ist, so werden die fol-
gen Vorschláge in der in den vorhergehenden Absátzen vorgesehenen
Form behandelt.

5. Falls im Zeitraum von zwei Monaten nach der ersten Ernen-
nungswahl kein Kandidat das Vertrauen des Abgeordnetenhauses erhal-
ten hat, lóst der Kónig beide Kammern auf und ruft mit Genehmigung
des Prásidenten des Abgeordnetenhauses Neuwahlen ein.

Art. 100. Alie weiteren Regierungsmitglieder werden auf Vorschlag
ihres Prásidenten vom Kónig ernannt und entlassen.

Art. 101. 1. Die Regierung tritt zurück nach der Abhaltung von
allgemeinen Wahlen, in den in der Verfassung vorgesehenen Fallen
des Verlustes des Vertrauens des Parlamentes oder aus Gründen der
Amtsniederlegung oder des Todes1 ihres Prásidenten.

2. Dié scheidende Regierung verbleibt bis zur Uebernahme der
neuen Regierung im Amt.

Art 102. 1. Die strafrechtliche Haftung des Prásidenten und der
anderen Regierungsmitglieder kann, falls erforderlich, vor der Straf-
kammer des Obersten Gerichtes verlangt werden.

2. Wenn es bei der Anklage um Verrat oder irgendein Vergehen
gegen die Sicherheit des Staates geht, kann sie nur auf Initiative eines
Viertels der Mitglieder des Abgeordnetenhauses1 und mit Zustimmung
der absoluten Mehrheit desselben vorgebracht werden.

3. Das kónigliche Begnadigungsrecht ist auf keine der Annahmen
dieses Artikels anwendbar.

Art. 103. 1. Die óffentliche Verwaltung0 dient dem Interesse der
Allgemeinheinach dem Grundsatz der Objektivitát; sie handelt in
Ueberinstimmung mit den Prinzipien der Wirksamkeit, Hierarchie,
Dezentralisierung, Unterteilung und Koordination und unterliegt voll
dem Gesetz und dem Recht.

2. Die Verwaltungsorgane des Staates werden gemáss dem Gesetz
gegründet, gelenkt und koordiniert.

3. Das Gesetz wird das Statut der óffentlichen Beamten, den Zugang
zu óffentlichen Aemtern gemáss den Prinzipien der Eignung und Be-
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fáhigung, die Besonderheiten der Ausübung ihres Gewerkschaftsrechtes,
die Unvereinbarkeiten und die Gewáhrleistung der Unparteilichkeiten
bei der Ausübung ihrer Aemter regeln.

Art. 104. l. Die Sicherheitskráfte und -einheiten, die der Regierung
unterstehen, haben die Aufgabe, die freie Ausübung der Rechte und
Freiheiten zu schützen und die Sicherheit der Bürger zu gewáhrleisten.

2. Ein Verfassungs'gesetz wird die Funktionen, die Einsatzprinzi-
pien und Statuten der Sicherheitskráfte und -einheiten festlegen.

Art. 105. Das Gesetz wird regeln.•
a) Die Mitsprache der Bürger, direkt oder mittels der vom Gesetz

anerkannten Organisationen und Verbánde, bei der Ausarbeitung sie
betreffender Verwaltungsbestimmungen.

b) Den Zugang der Bürger zu den Verwaltungsarchiven und -re-
gistren mit Ausnahme derer, die die Sicherheit und Verteidigxmg des
Staates zum Inhalt haben, die Fesrtstellung strafbarer Handlungen und
die Intimspháre der Personen.

c) Das Verfahren, demzufolge Verwaltungsakte entstehen; in je-
dem Fall muss die Anhórung der betroffenen Person erfolgen, falls
begründet.

Art. 106. 1. Die Gerichte kontrollieren die Verordnungsgewalt und
Gesetzmássigkeit der Verwaltungshandlungen sowie die Unterwerfung
der letzteren unter die Ziele, die sie rechtfertiegen.

2. Alie Personen haben gemáss den Gesetze&bestimmungen das
Recht auf Entschádigung eines jeden Schadens, der ihren Gütern und
Rechten zugefügt wird, ausgenommen die Falle hóherer Gewalt, voraus-
gesetzt, selbiger Schaden ist Folge der Tátigkeit der óffentlichen Dienste.

Art. 107. Der Staatsrat ist das hóchste Beratungsorgan der Re-
gierung. Ein Verfassungsgesetz wird seine Zusammensetzung und Zu-
stándigkeiten regeln.

TÍTEL V

Die Beziehungen Zwischen der Regierung und den Cortes Generales

Art. 108. Die Regierung verantwortet ihre Politik solidarisch ge-
genüber dem Abgeordnetenhaus.

Art. 109. Die Kammern und ihre Ausschüsse kónnen über ihre
jeweiligen Prásidenten alie erforderliche Information und Hilfe von
der Regierung und ihren Ressorts1 sowie von alien Behórden des
Staates und der Autonomen Gemeinschaften einholen.

Art. 110. l. Die Kammern und ihre Ausschüsse kónnen die An-
wesenheit der Mitglieder der Regierung verlangen.
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2. Die Mitglieder der Regierung haben Zugang zu den Sitzungen
der Kammern und ihrer Ausschüsse und die Befugnis, das Wort zu
ergreifen; sie kónnen verlangen, dass Beamte ihrer Ressorts in diesen
Sitzungen informieren.

Art. 111. 1. Die Regierung und jedes Mitglied derselben unter-
werfen sich alien von den Kammern an sie gestellten Interpellationen
und Fragen. Für diese Art Debatten werden die Gescháftsordnungen
eine Mindestzeit pro Woche vor sehen.

2. Alie Anfragen kónnen zu einem Antrag führen, mit dem die
Kammer ihren Standpunkt zum Ausdruck bringt.

Art. 112. Der Ministerprásident kann nach vorheriger Rücksprache
mit dem Ministerrat im Abgeordnetenhaus1 die Misstrauensfrage be-
züglich seines Regierungsprogramms oder einer allgemeinpolitischen
Erklárung stellen. Das Vertrauen gilt ais ausgesprochen, wenn die
einfache Mehrheit der Abgerdneten dafür stimmt.

Art. 113. 1. Das Abgeordnetenhaus kann durch einen mit abso-
iuter Mehrheit angenommenen Misstrauensantrag die Regierung poli-
tisch zur Verántwortung zlehen.

2. Der Misstrauens-antrag muss von mindestens einem Zehntel der
Abgeordneten vorgeschlagen werden und muss den Vorschlag eines
Kandidaten für das Amt des Ministerprásidenten enthalten.

3. Ueber den Misstrauensantrag kann nicht vor Ablauf von fünf
Tagen nach seiner Vorlage abgestimmt werden. An den zwei ersten
Tagen dieser Frist kónnen Alternativantráge gestellt werden.

4. Im Falle der Ablehnung des Mis'strauensantrags durch das Ab-
geordnetenhaus kónnen die Unterzeichnenden ir der gleichen Sitzungs-
periode keinen anderen mehr vorlegen.

Art. 114. 1. Wenn das Abgeordnetenhaus der Regierung das Ver-
trauen entzieht, reicht diese dem Kónig ihren Rücktritt ein; anschlies-
send wird gemáss den Bestimmungen von Artikel 99 der Minister-
prásident ernannt.

2. Wenn das Abgeordnetenhaus den Misstrauensantrag auss'pricht,
reicht die Regierung dem Kónig ihren Rücktritt ein, und der in ersterem
vorgeschlagene Kandidat hat von diesem Zeitpunkt an das Vertrauen
der Kammer in alien von Artikel 99 festgelegten Punkten. Der Kónig
ernennt ihn zum Ministerprásidenten.

Art. 115. 1. Der Ministerprásident kann nach vorheriger Erórte-
rung des Ministerrates und unter seiner alleinigen Verantwortung die
Auflósung des Abgeordnetenhauses, des Senats oder der Cortes Ge-
nerales vorschlagen, die der Kónig verfügt. Das Auflósungsdekret
setzt das Datum der Neuwahlen fest.

2. Der Vorschlag der Auflósung kann nicht vorgelegt werden, wenn
ein Misstrauensantrag láuft.
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3. Eine erneute Auflósung kann erst ein Jahr nach der vorherigen
erfolgen, mit Ausnahme der Bestinunungen von Artikel 99, Absatz 5.

Art. 116. 1. Ein Verfassungsgesetz wird, den Alarm-, den Aus-
nahme- und den Belagerungszustand und die entsprechenden Zustán-
digkeiten und Begrenzungen regeln.

2. Die Regierung erklárt mittels Dekret, das der Ministerrat be-
schliesst, den Alarmzustand für einen Zeitraum von maximal fünfzehn
Tagen; das Abgeordnetenhaus, das zu diesem Zweck unverzüglich ein-
berufen wird und ohne dessen Genehmigung diese Frist nicht verlán-
gert werden kann, wird davon unterrichtet. Im Dekret wird das Gebiet
abgegrenzt, auf das sich die Erklárung erstreckt.

3. Die Regierung erklárt den Ausnahmezustand mittels Dekret, das
der Ministerrat nach vorheriger Genehmigung des Abgeordnetenhauses
beschliesst. Die Genehmigung und Ausrufung des Ausnahmezustandes
müssen ausdrücklich die Auswirkungen, das Gebiet, auf das1 sie sich
erstrecken, und ihre Dauer bestimmen; letztere darf dreissig Tage nicht
überschreiten, die jedoch um die gleiche Frist und unter den gleichen
Bedingungen verlángert werden kónnen.

4. Der Belagerungszustand wird auf ausschliesslichen Vorschlag
der Regierung von der absoluten Mehrheit des Abgeordnetenhauses1

erklárt. Das Abgeordneterhaus bestimmt das Gebiet, die Dauer und die
Bedingungen.

5. Die Auflósung des Abgeordnetenhauses kann nicht erfolgen, so-
lange irgendeiner der in diesem Artikel enthaltenen Zustánde erklárt
ist; die Kammern gelten ais automatisch einberufen, wenn sie sich
nicht in einer Sitzungsperiode befinden. Ihre Tátigkeit sowie die der
anderen verfassungsgebenden Gewalten darf wáhrend der Dauer dieser
Zustánde nicht unterbrochen werden.

Falls es nach Auflósung des Abgeordnetenhauses oder Ablauf seines
Mándales zu einer Situation kommt, die zu einem dieser Zustánde
führt, werden die Zustándigkeiten des Abgeordnetenhauses von seinem
Stándigen Ausschuss übernommen.

6. Die Erklárung des1 Alarm-, Ausnahme- und Belagerungszustandes
ándert das in der Verfassung und den Gesetzen anerkannte Prinzip
der Verantzwortlichkeit der Regierung und ihrer Tráger nicht.

TITEL VI

Die Rechtsprechende Gewalt

Art. 117. 1. Das Recht geht vom Volke aus und wird von den Rich-
tern, die Bestandteil der rechtsprechenden Gewalt, unabhángig, verant-
wortlich und nur dem Gesetze unterworfen sind, in Ñamen des Kónigs
ausgeübt.
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2. Die Richter kónnen nur aus Gründen und mit den Garantien,
die das Gesetz bestimmt, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen, ihres
Amtes1 enthoben, an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt
werden.

3. Die Ausübung der rechtsprechenden Gewalt durch Urteilsspre-
chung und Vollstreckung in alien Arten von Prozessen obliegt aus-
schliesslich den in den Gesetzen vorgesehenen Gerichten, gemáss den
Bestimmungen der Zustándigkeiten und Verfahrensweisen, die selbige
Gesetze festlegen.

4. Die Gerichte üben nur die in Absatz 3 niedergelegten Funktionen
und die aus, welche ihnen ausdrücklich zur Gewáhrleistung jedes be-
lienigen Rechtes vom Gesetz zugeschrieben werden.

5. Das Prinzip der Einheit der Gerichtsbarkeit ist die Grundlage der
Organisation und Tátigkeit der Gerichte. Das Gesetz wird die Ausübung
der Militárgerichtsbarkeit im rein militárischen Bereich und im Falle
des Belagerungszustandes1 gemáss den Verfassungsprinzipien regeln.

6. Ausnahmegerichte sind unzulássig.

Art. 118. Den Urteilssprüchen und alien anderen rechtskráftigen
Beschlüssen der Richter und Gerichte ist Folge zu leisten; ebenso muss
die von diesen im Verlauf eines Prozesses und bei der Vollstreckung
des Urteils verlangte Zusammenarbeit geleistet werden.

Art. 1.19. Die Rechtsprechung ist kostenfrei, wenn das Gesetz dies
verfügt, und grundsátzlich im Falle der Personen, die ihre Mittellosig-
keit nachweisen.

Art 120. 1. Gerichtsverhandlungen sind óffentlich, mit Ausnahme
derer, die in den Prozess'gesetzen vorgesehen sind.

2. Die Gerichtsverfahren werden vorwiegend mündlich geführt, vor
allem in Strafsachen.

3. Die Entscheidungen sind immer begründet und werden in óffent-
lichen Verhandlungen bekanntgegeben.

Art. 121. Der auf Grund eines Justizirrtums oder ais Folge anorma-
ler Justizverwaltung entstandene Schaden berechtigt gemáss dem Ge-
setz zu einer Entschádigung zu Lasten des Staates.

Art. 122. 1. Das Gerichtsverfassungsgesetz wir die Zusammenset-
zung, Tátigkeit und Leitung der Gerichte sowie die Rechtsstellung der
Berufsrichter, die eine einzige Einheit bilden, und die des Personáis im
Dienste der Justizverwaltung regeln. 0

2. Der Allgemeine Rat für rechtsprechende Gewalt ist das leitende
Organ der Gerichtsgewalt. Ein Verfassungsgesetz wird seine Gescháft-
sordnung und die Unvereinbarkeiten seiner Mitglieder und ihrer Aem-
ter, insbesondere in Fragen der Ernennungen, Befórderungen, der Kon-
trolle und Disziplinarverfahren regeln.
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3. Der Allgemeine Rat für rechtsprechende Gewalt setzt sich zu-
sammen aus dem Prásidenten des Obersten Gerichtes, der ihm vor-
steht, und aus zwanzig vom Kónig für einen Zejtraum von fünf Jahren
ernannten Mitgliedern. Darunter befinden sich zwólf Richter aller Ju-
stizklassen, gemáss Verfassungsgesetz, sowie vier auf Vorschlag des
Abgeordnetenhauses und vier auf Vorschlag des Senats mit der Mehr-
heit von drei Fünfteln der Mitglieder unter Anwálten und anderen Ju-
risten gewáhlte Personen mit anerkannter Kompetenz und über fünf-
zehnjáhriger Berufserfahrung.

Art. 123. 1. Das Oberste Gericht, das Gerichtsbarkeit in ganz Spa-
nien hat, ist das oberste rechtsprechende Organ, mit Ausnahme in Sa-
chen Verfassungsschutz.

2. Der Prásident des Obersten Gerichtes wird auf Vorschlag des
Allgemeinen Rates für rechtsprechende Gewalt vom Kónig ernannt,
in der Form, die das1 Gesetz vorsieht.

Art. 124. i. Die Staatsanwaltschaft, unbeschadet der anderen Or-
ganen angetragenen Aemter, hat die Aufgabe, die Tátigkeit des Ge-
richtswesens zugunsten der Legalitát, der Bürgerrechte und des vom
Gesetz geschützten Allgemeinwohls pflichtgemáss oder auf Bitten der
betrofíenen Personen zu fórdern und über die Unabhángigkeit der Ge-
richte zu wachen sowie sich vor diesen für das gesellschaftliche Wohl
einzusetzen.

2. Die Staatsanwaltschaft übt ihre Funktionen gemáss den Prinzi-
pien der Handlungseinheit, der hierarchischen Abhángigkeit, der Lega-
litát und Unparteilichkeit auf dem Wege eigener Organe aus.

3. Das Gesetz wird das Verfassungsstatut der Staatsanwaltschaft
regeln.

4. Der Generalstaatsanwalt wird auf Vorschlag der Regierung und
nach Anhórung des Allgemeinen Rates für rechtsprechende Gewalt vom
Kónig ernannt.

Art. 125. Die Bürger werden die Volksklage einbringen und über die
Einrichtung der Schóffen in der vom Gesetz vorgesehenen Form und
in jenen Strafprozessen, die das Gesetz bestimmt, an der Justizverwal-
tung sowie an gewohnheitsrechtlichen und traditionellen Gerichten teil-
nehmen kónnen.

Art. 126. Die Kriminalpolizei unterliegt in ihren Funktionen der Fet-
stellung strafbarer Handlungen und des Auffindens und der Féstnahme
des Táters °gemáss' den Bestimmungen des Gesetzes den Richtern, den
Gerichten und der Staatsanwaltschaft.

Art 127. 1. Die Richter und Staatsanwálte werden wáhrend ihrer
Amtszeit Jceine anderen óffentlichen Aemter bekleiden noch politischen
Parteien oder Gewerkschaften angehóren kónnen. Das Gesetz wird das
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System und die Formen des beruflichen Zusammenschlusses der Rich-
ter und Staatsanwálte vorsehen.

2. Das1 Gesetz wird die Unvereinbarkeiten der Mitglieder der recht-
sprechenden Gewalt, welche die vóllige Unabhángigkeit derselben ge-
wáhrleisten muss, bestimmen.

TITEL VII

Wirtschaft und Finanzen

Art. 128. 1. Der gesamte Reichtum des Landes inseinen verschiede-
nen Formen und unbeschadet seiner Trágerschaft ist dem Allgemein-
wohl untergeordnet.

2. Die óffentliche Initiative im Wirtschaftsleben wird anerkannt.
Das Gesetz kann der óffentlichen Hand wesentliche Mittel oder Dien-
s'tleistungen sichern, besonders im Falle eines Monopols; es kann
ebenso das Eingreifen von Unternehmen beschliessen, wenn das Allge-
meinwohl dies erforderlich machen sollte.

Art. 129. 1. Das Gesetz wird die Formen der Beteiligung aller and
der Sozialen Sicherheit und an der Tátigkeit der óffentlichen Organe,
deren Funktion sich direkt auf die Lebensqualitát oder das Allgemein-
wohl richtet, interessierten Bürger festlegen.

2. Die óffentlichen Gewalten werden die verschiedenen Formen der
Beteiligung innerhalb der Unternehmen unterstützen und die Genossen-
schaften mittels1 der entsprechenden Gesetzgebung fórdern. Sie werden
ebenfalls die Mittel vorsehen, die den Arbeitnehmern den Zugang zum
Besitz der Produktionsmittel erleichtern.

Art. 130. 1. Die óffentlichen Gewalten sorgen für die Fortschritt-
lichkeit und Entwicklung aller Wirtschaftsbereiche, insbesondere der
Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und des Kunsthandwerks, und den
Lebensstandard aller Spanier einander anzugleichen.

2. Dem gleichen Zwecke dient eine Sonderbehandlung der Ge-
birgszonen.

Art. 131. 1. Der Staat kann mittels des Gesetzes Konjunkturpla-
nung betreiben, um die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu decken, die
regionale und überregionale Entwicklung auszugleichen und zu harmo-
nisieren und das Einkommenswachstum sowie den Reichtum und seine
gerechtere Verteilung zu fórdern.

2. Die Regierung arbeitet gemáss den ihr von den Autonomen
Gemeinschaften vorgelegten und aus der Beratung und Zusammenar-
beit mit den Gewerkschaften und anderen Berufs-, Unternehmer- und
Wirtschaftsverbánden hervorgegangenen Prognosen die Konjunktur-
pláne aus. Zu diesem Zwecke wird ein Rat gegründet, dessen Zus»am-
mensetzung und Funktionen durch Gesetz geregelt werden.
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Art. 132. l. Das Gesetz wird die Rechtmássigkeit der Güter in
Staats- und Gemeinschaftsbesitz regeln; dabei wird sie sich auf die
Prinzipien der Unveráusserlichkeit, Unverjáhrbarkeit und Unpfándbar-
keit sowie der Entwidmung stützen.

2. Das Gesetz wird bestimmen, was Staatsbesitz ist; in jedem Fall
die Küsten, Stránde, Hoheitsgewásser und die Vorkommen des Wirt-
schaftsgebietes und des Festlandsockels.

3. Das Gesetz wird das Staatsvermógen und das Nationaleigentum,
ihre Verwaltung, Verteidigung und Erhaltung regeln.

Art. 133. l. Die ursprüngliche Befugnis für die Erhebung von
Steuern obliegt dem Gesetz nach ausschliesslich dem Staat.

2. Die Autonomen Gemeinschaften und die lokalen Behórden wer-
den in Uebereinstimmung mit der Verfassung und den Gesetzen Steuern
erheben und ihre Entrichtung verlangen kónnen.

3. Alie versteuerbaren Gewinne, welche die Staatsabgaben betref-
fen, müssen kraft Gesetzes festgelegt werden.

5. Die Óffentlichen Verwaltungen werden nur dem Gesetz nach
finanzielle Verpflichtungen eingehen und Ausgaben machen kónnen.

Art. 134. 1. Der Regierung obliegt die Aufstellung des Haushalts-
planes und den Cortes Generales seine Prüfung, Abánderung und
Verabschiedung.

2. Die Haushaltspláne werden für ein Jahr verabschiedet; sie er-
strecker sich auf die Gesamtheit der Ausgaben und Einnahmen der
óffentlichen Hand und bestimmen den Betrag der versteuerbaren Ge-
winne, welche die Staatsabgaben betreffen.

3. Die Regierung muss mindestens drei Monate vor Ablauf dea
Vorjahreshaushaltes dem Abgeordnetenhaus den Haushaltsplan vor-
legen.

4. Wenn der Haushaltsplan nicht vor dem ersten Tag des ent-
sprechenden Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt ist, so gilt der
Haushaltsplan des Vorjahres bis zum Inkrafttreten des neuen ais auto-
matisch verlángert.

5. Nach Inkrafttreten des Haushaltsplanes kann die Regierung Ge-
setzentwürfe vorlegen, die eine Erhóung der óffentlichen Ausgaben
oder eine Verringerung der Einnahmen im entsprechenden Rechnungs-
jahr vorsehen.

6. Jede Behandlung von Gesetzesantrágen oder -ánderungen, die
einer Krediterhóhung oder Einnahmenverringerung gleichkommen, be-
darf der Zustimmung der Regierung.

7. Das Haushaltsgesetz kann keine Steuern ementen. Es kann sie
modifizieren, wenn ein materielles Steuergesetz dies vorsieht.

Art. 135. 1. Die Regierung muss kraft Gesetzes ermáchtigt wer-
den, eine óffentliche Anleihe zu begeben oder Kredite aufzunehmen.

2. Kredite für die Záhiung von Zinsen und Geldern der Staats-
schuld gelten grundsátzlich ais Bestandteil des Ausgabenpostens des
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Haushaltsplanes und kónnen nich abgeándert oder modifiziert werden,
solange sie den Bedingungen des Emissionsgesetzes entsprechen.

Art. 136. l. Der Rechnungshof ist das oberste Organ der Rech-
nungskontrolle und der Prüfung der Wirtschaftstátigkeit des Staates
sowie der offentlichen Hand. Er hángt direkt von den Cortes Gene-
nales ab und übt seine Prüfungs- und Kontrollfunktionen hinsichtlich
der Staatsausgaben und -einnahmen in Vertretung derselben aus.

2. Die Ausgaben und Einnahmen des Staates und der offentlichen
Hand werden dem Rechnungshof zur Prüfung vorgelegt. Der Rech-
nungshof legt dem Abgeordnetenhaus unbeschadet seiner eigenen
Zustándigkeit einen Jahresbericht vor, in dem er gegebenenfalls über
seiner Ansicht nach vorgekommene Falle von Verstóssen oder Verant-
wortlichkeiten informiert.

3. Die Mitglieder des Rechnungshofes sind ebenso unabhángig und
unabsetzbar und den gleichen Unvereinbarkeiten unterworfen wie die
Richter.

4. Ein Verfiassungsgesetz wird die Zusammensetzung, Organisation
und Funktionen des Rechnungshofes regeln.

TITEL VIII

Die Gliederung des Staatlichen Hoheitsgebietes

ERSTER ABSCHNITT

Allgenrteine Grundsátze

Art. 137. Das Staatsgebiet ist in Gemeinden, Provinzen und Auto-
nome Gemeinschaften gegliedert. Sie alie verfolgen autonom ihre ent-
sprechenden Interessen.

Art. 138. 1. Der Staat gewáhrleistet die wirksame Umsetzung des
in Artikel 2 der Verfassung niedergelegten Prinzips der Solidaritát
durch den Einsatz für die Herstellung eines angemessenen und gerech-
ten wirtschaftlichen Gleichgewichtes zwischen den einzelnen Teilen
Spaniens; er berücksichtigt insbesondere die Umstánde der Inseln.

2. Die Unterschiede zwischen den Statuten der einzelnen Autono-
men Gemeinschaften dürfen keinesfalls zu wirtschaftlichen oder sozia-
len Privilegien führen.

Art. 139. 1. Alie Spanier toaben im gesamten Staatsgebiet die glei-
chen Rechte und Pflichten.

2. Keine Behórde darf Massnahmen ergreifen, die direkt oder indi-
rekt die Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit der Personen sowie
die Freizügigkeit der Güter in ganz Spanien behindern.
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ABSCHNITT II

Die Gemeindeverwaltung

Art. 140. Die Verfassung gewáhrleistet die Autonomie der Gemein-
den. Diese verfügen über volle Rechtspersónlichkeit. Ihre Regierung
und Verwaltung obliegen den entsprechenden Gemeindevertretungen,
die sich aus dem Bürgermeister und den Ratsmitgliedern zusammen-
setzen. Die Ratsmitglieder werden in allgemeiner, gleicher, freier, di-
rekter und geheimer Wahl in der Form, die das Gesetz vorsieht, von
den Bürgern der Gemeinde gewáhlt. Die Bürgermeister werden von
den Ratsmitgliedern oder den Bürgern gewáhlt. Das Gesetz wird die
Voraussetzungen für Gemeindeversammlungen regeln.

Art. 141. 1. Die Provinz ist eine kommuraale Kórperschaft mit
eigener Rechtspersónlichkeit; sie ist gekennzeichnet vom Zusammen-
schluss verschiedener Gemeinden und Gebietsunterteilung für die Er-
füllung der Staatsgescháfte. Jedwede Veránderung der Grenzen der
Provinz muss nach Massgabe eines Verfassungsgesetzes von den Cortes
Generales genehmigt werden.

2. Die autonome Regierung und Verwaltung der Provinzen obliegen
Provinzialráten oder anderen reprásentativen Kórperschaften.

3. Der provinzunabhángige Zusammenschluss von Gemeinden ist
zulássig.

4. Die Inseln der Archipele haben ausserdem eine eigene Verwa'.-
tung in Form der Inselparlamente oder ráte.

Art. 142. Die lok«alen Finanzbehórden müssen über ausreichende
Geldmittel verfügen, um die den entsprechenden Kórperschaften vom
Gesetz zugeschriebenen Funktionen erfüllen zu kónnen; ihre Mittel
stammen im wesentlichen aus den eigenen Steuereinnahmen, der Teil-
habe an denen des Staates und denen der Autonomen Gemeinschaften.

ABSCHNITT III

Die Autonomen Gemeinschaften

Art. 143. 1. Bei der in Artikel 2 der Verfassung anerkannten Ausü-
bung des Rechtes auf Selbstverwaltung kónnen die Grenzprovinzen
mit gemeinsamen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Eigen-
schaften, die Inselgebiete und die Provinzen, welche historisch über
einen regionalen Gemeinschaftsstatus verfügten, die Selbstregierung
übernehmen und sich nach Massgabe der Bestimmunge dieses Titels
und der entsprechenden Satzungen in Autonome Gemeinschaften konsti-
tuieren.

2. Die Einleitung des Selbstverwaltungsprozesses obliegt den be-
troffenen Provinzialráten oder dem entsprechenden für die Inseln
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zustándigen Organ oder zwei Dritteln der Gemeinden, deren Bevólke-
rung mindestens die Mehrheit der Wáhlerliste jeder Provinz oder
Insel darstellt. Diese Voraussétzungen müssen in der Frist von sechs
Monaten, die auf den ersten diesbezüglichen Beschluss folgt, von einer
der betroffenen Kórperschaften erfüllt werden.

3. Im Falle des Misserfolges der Initiative kann diese erst nach
fünf Jahren wiederholt werden.

Art. 144. Die Cortes Generales kónnen graft eines Verfassungsge-
setzes aus Gründen des nationalen Wohls:

a) Die Konstituierung einer Autonomen Gemeinschaft genehmigen,
wenn das entsprechende Gebiet das einer Provinz nicht überschreitet
und die Voraussétzungen von Artikel 143, Absatz 1 nicht erfüllt.

b) Ein Autonomiestatut für die Gebiete genehmigen oder gegebe-
nenfalls beschliessen, welche organisatorisch keiner Provinz eingeglie-
dert sind.

c) Die Initiative der lokalen Kórperschaften, auf die sich Arti-
kel 143, Absatz 2 bezieht, übernehmen.

Art. 145. 1. Der Zusammenschluss Autonomer Gemeinschaften zu
einem Bund ist keinesfalls zulássig.

2. Die Statute kónnen die Voraussétzungen und Bedingungen re-
geln, unter denen die Autonomen Gemeinschaften untereinander Ver-
tráge über die Durchführung und das Angebot der ihnen eigenen Lei-
stungen abscnliessen kónnen, sowie die Art und Weise der entsprechen-
den Mitteilung an die Cortes Generales. Bei alien übrigen móglichen
Voraussétzungen bedarf es der Genehmigung der Cortes Generales für
den Abschluss von Kooperationsvertrágen zwischen den Autonomen
Gemeinschaften.

Art. 146. Der Satzungsentwurf wird von einer Versammlung aus-
gearbeitet, die sich aus den Mitgliedern des Provinzialrates1 oder des
für die Inseln der betroffenen Provinzen zustándigen Organs und den
in ihnen gewáhlten Abgeordneten und Senatoren zusammensetzt; der
Entwurf wird den Cortes Generales vorgelet, die ihn wie ein Gesetz
behandeln.

Art. 147. l. Im Rahmen der Bestimmungen dieser Verfassung sind
die Statute die grundsátziiche institutionelle Norm der jeweiligen Auto-
nomen Gemeinschaft; der Staat erkennt sie an und schützt sie ais Be-
standteil seiner Rechtsordnung.

2. Die Autonomiestatute müssen enthalten:

a) Den Ñamen der Gemeinschaft, der ihrer historischen Identitát
am meisten entspricht.

b) Die Abgrenzung ihres Gebietes.
c) Den Ñamen, die Organisation und den Sitz der autonomen Insti-

tutionen selbst.
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d) Die im Rahmen der Verfassoing abgesteckten Zustándigkeiten
und die Grundlagen für die Uebernahme der ihnen entsprechenden
Leistungen.

3. Eine Statutenánderung erfolgt gemáss der darin selbst vorge-
sehenen Verfahrensweise und bedarf in jedem Falle der Zustimmung
der Cortes Generales mittels eines Verfassungsgesetzes.

Art. 148. 1. Die Autonomen Gemeinschaften kónnen auf folgenden
Gebieten zustándig werden:

1) Organisation ihrer Institutionen für Selbstverwaltung.
2) Veránderungen der in ihrem Gebiet enthaltenen Gemeinde- oder

Stadtgrenzen und allgemein der Funktionen, die der Staatsverwaltung
bezüglich der lokalen Kórperschaftennobliegen und deren Uebertragung
von den Gesetzen über Kommunalverwaltung genehmigt wird.

3) Gebietsbereinigung, Stádte und Wohnungsbau.
4) Oeffentliche Bauten, deren Errichtung in ihrem Gebiet von In-

teresse für die Autonome Gemeinschaft ist.
5) Eisenbahn und Strassen, deren Verláuf sich vóllig auf das Gebiet

der Autonomen Gemeinschaft erstreckt sowie der von diesen Medien
oder per Kabelverkehr durchgeführte Transport.

6) Notháfen, Sport- und Flugháfen und im allgemeinen solche, die
keine gewerblichen Tátigkeiten ausüben.

7) Landwirtschaft und Viehzucht, gemáss der allgemeinen wirt-
schaftlichen Ordnung.

8) Hochwald und Forstwirtschaft.
9) Initiative in Sachen Umweltschutz.
10) Projekte, Bau und Betrieb der Wassernutzungswerke, Kanále

und Bewásserungsanlagen von Interesse für die Autcnome Gemeinschaft;
Mineral- und Wármequellen.

11) Binnenfischerei, Meeresfisch- und Muschelzucht und Aquakul-
tur, Jagdwes«n und Flussfischfang.

12) Lokale Messen und Ausstellungen.
13) Fórderung der wirtschaftlichen en twicklung der Autonomen

Gemeinschaft innerhalb der von der staatlichen Wirtschaftspolitik ge-
setzen Ziele.

14) Kunsthandelverkehr.
15) Museen, Bibliotheken und Musikkonservatorien von Interesse

für die Autonome Gemeinschaft.
16) Gebáude und Denkmáler von Interese für die Autonome Ge-

meinschaft.
17) Fórderung der Kultur, der Forschung und gegebenenfalls des

Unterichtes der Sprache der Autonomen Gemeinschaft.
18) Fórderung und Gestaltung des Tourismus innerhalb ihres Zu-

stándikeitsbereiches.
19) Fórderung von Sport und Freizeit.
20) Sozialfürsorge.
21) Gesundheit und Hygiene.
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22) Bewachung und Schutz ihrer Gebáude und Einrichtungen. Koor-
dination und Befugnisse der Lokalpolizei nach Massgabe eines Verfas-
sungsgesetzes.

2. Die Autonomen Gemeinschaften kónnen nach einem Zeitraum
von 5 Jahren und mittels einer Statutenánderung ihre Zustándigkeiten
innerhalb des im Artikel 149 vorgesehenen Rahmens allmáhlich er-
weitern.

Art. 149. 1. Der Staat hat die ausschliessliche Zustándigkeit für:

1) Die Regelung der Grundsatzbedingungen, die Gleichheit aller
Spanier bei der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer verfas-
sungsmássigen Pflichten gewáhrleisten.

2) Die Nationalitát, die Ein- und Auswanderung sowie das Auslán-
der und Asylrecht.

3) Die internationalen Beziehungen.
4) Die Verteidigung und Streitkráfte.
5) Die Justizverwaltung.
6) Das Handelsrecht, das Strafrecht und den Strafvollzug; das Pro-

zessrecht, unbeschadet der notwendigen Besonderheiten, die sich in
diesem Fall aus den Eigenheiten des materiellen Rechtes der Autonomen
Gemeinschaften ergeben.

7) Die Arbeitsgesetzgebung, unbeschadet ihrer Ausführung durch
die Organe der Autonomen Gemeinschaften.

8) Die Zivilgesetzgebung, unbeschadet des Erhaltens, der Modifi-
zierung und Entwicklung der gegebenenfalls vorhandenen zivilen, fo-
ralen oder Sonderrechte durch die Autonomen Gemeinschaften. In jedem
Fall die Regeln zur Anwendung und Wirksamkeit der Rechtssátze, der
Verháltnisse hinsichtlich der Eheformen, Ordnung der offentlichen Ar-
chive und Urkunden, Grundlagen der Vertragspflichten, Vorschriften
für die Lósung von Rechtsstreitigkeiten und Fetstellung der Rechtsquel-
len, unter Wahrung der Normen des Foral- oder Sonderrechtes in letz-
terem Falle.

9) Die Gesetzgebung über Urheberrecht und gewerblichen Rechts-
schutz.

10) Die Zoll- und Tarifpolitik; den Aussenhandel.
11) Das Wáhrungssystem, Devisen, Geldwechsel und Konvertibilitat,

Grundlagen des Kreditswesens, Bauten und Versicherungen.
12) Die Gesetzgebung über Masse und Gewitchte, die offizielle Zeit-

bestimmung.
13) Die Grundlagen und Koordination der allgemeinen Konjunktur-

planung.
14) Die allgemeinen Finanzen und die Staatsschuld.
15) Die Fórderung und allgemeine Koordination der wissenschaft-

lichen und technischen Forschung.
16) Aussensanitát; Grundlagen und allgemeine Koordination des

Gesundheitswesens; Gesetzgebung über pharmazeutische Produkte.
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17) Die grundsátzliche Gesetzgebung und wirtschaftliches System
der sozialen Sicherheit, unbeschadet der Ausübung ihrer Leistungen
durch die Autonomen Gemeinschaften.

18) Die rechtlichen Grundlagen der óffentlichen VerwaJtung und
der Statute ihrer Beamten, wobei den von der Verwaltung Betroffenen
die gleiche Behandlung gewáhrleistet wird; einheitliches Verwaltungs-
verfahren, unbeschadet der aus der eigenen Organisation der Autono-
men Gemeinschaften hervorgehenden Besonderheiten-, die Gesetzgebung
über Zwangsenteignung; grundsátzliche Gesetzgebung über Verwal-
tungsvertráge und Konzessionen und Haftungswesen aller Arten von
óffentlicher Verwaltung.

19) Die Seefischerei, unbeschadet der Zustándigkeiten, die den
Autonomen Gemeinschaften bei der Ordnung dieses Bereiches zu-
kommen.

20) Die Handelsmarine und Verleihung des Flaggenrechts; Beleuch-
tung von Küsten und Seezeichen; Hafen und Flugháfen von allgemei-
nem Interesse; Kontrolle des Luftraumes, des Wetterdienstes und Luft-
transportes; Anmeldung von Luftfahrzeugen.

21) Die Eisenbahnen und der Strassenverkehr in einem Gebiet,
welches das einer Autonomen Gemeinschaft überschreitet; allgemeines
Verkehrswesen-, Kraftfahrverkehr-, Post- und Fernmeldewesen-, Luftka-
bel, Unterseekabel und Funkwesen.

22) Die Gesetzgebung, Ordnung und Konzession der Wasservorráte
und =nutzung in den Fallen, in denen der Wasserfluss das Gebiet einer
Autonomen Gemeinschaft überschreitet, und Genehmigung zu elek-
trischen Einrichtungen in den Fallen, in denen die Nutzung sich auf
eine andere Gemeinschaft erstreckt oder der Energietransport über das
eigene Gebiet hinausgeht.

23) Die Grujidgesetzgebung über den Umweltschutz, unbeschadet
der Befugnisse der Autonomen Gemeinschaften zum Erlass zusátzlicher
Schutzvorschriften. Grundgesetzgebung über Forstwirtschaft und -nut-
zung und Viehtriften.

24) Die óffentlichen Bauten, die von allgemeinem Interesse sind
oder deren Errichtung sich auf mehr ais eine Autonome Gemeinschaft
auswirkt.

25) Die Grundlagen des Bergbau- und Energiewesens.
26) Herstellung, Handel, Halten und Gebrauch von Waffen und

Sprengkórpern.
27) Die grundsátzlichen Vorschriften für Presse, Radio und Fern-

sehen und im allgemeinen für alie sozialen Kommunikationsmedien,
unbeschadet der den Autonomen Gemeinschaften bei ihrer Entwicklun
und Handhabung obliegenden Befugnisse.

28) Den Schutz des kulturellen, künstlerischen und architektonisch
Gutes Spaniens vor Ausfuhr und Plünderung; die staatlichen Museen,
Bibliotheken und Archive, unbeschadet, ihrer Leitung durch die Auto-
nomen Gemeinschaften. '
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29) Die óffentliche Sicherheit, unbeschadet der Móglichkeit der
Autonomen Gemeinschaften und der Form, welche die entsprechenden
Statute im Rahmen der Bestimmungen eines Verfassungsgesetze vor-
sehen, eigene Polizeikráfte zu schaffen.

30) Die Regelung der Bedingungen des Erhalts, der Ausstellung und
Bestátigung akademischer und beruflicher Titel und grundsátzlicher
Vorschriften für die Entwicklung von Artikel 27 der Verfassung, mit
dem Zwecke, die Erfüllung der Verpflichtungen der óffentlichen Ge-
walten auf diesem Gebiet zu gewührleisten.

31) Die Statistik für Staatszwecke.
32) Die Genehmigung zur Einberufung einer Volksabstimmung.

2. Unbeschadet der Zustándigkeiten, die Autonomen Gemeinschaf-
ten übernehmen kónnen, betrachtet der Staat den Dienst an der Kultur
ais eine Pflicht und wesentliche Aufgabe und erleichtert in Abstim-
mung mit den Autonomen Gemeinschaften den Kultur austausch zwi-
schen ihnen.

3. Die dem Staat von dieser Verfassung nicht ausdrücklich zuge-
schriebenen Aufgabengebiete kónnen kraft der entsprechenden stándig-
keit in Fragen, welche die Autonomiestatute nicht vorsehen, obliegt
dem Staat, dessen Normen im Konfliktfall in alien Punkten, die nicht
der ausschliesslichen Kompetenz der Autonomen Gemeinschaften unter-
liegen, den Vorrang gegenüber letzteren haben. Das Staatsrecht er-
gántz in jedem Fall d<as der Autonomen Gemeinschaften.

Art. 150. 1. Die Cortes Generales kónnen einigen oder alien Auto-
nomen Gemeinschaften in Staatsangelegenheiten die Befugnisse ertei-
len, sich selbst im Rahmen der von einem Verfassungsgesetz festge-
setzten Prinzipien, Grundlagen und Leitlinien Rechtsnormen zu geben.
Ungeachtet der Zustándigkeit der Gerichte ist in jedem Rahmengesetz
die Form der Kontrolle vorgesehen, die Cortes Generales über diese
Rechtsnormen der Autonomen Gemeinschaften ausüben.

2. Der Staat kann den Autonomen Gemeinschaften kraft eines Ver-
fassungsgesetzes Befugnisse aus der staatlichen Zustándigkeit übertra-
gen, die auf Grund ihrer Natur s'elbst übertragbar sind. Das Gesetb
sieht in jedem Falle die entsprechende Transferenz geldlicher Mittel
sowie die Formen der Kontrolle vor, die der Staat sich vorbehált.

3. Der Staat kann Gesetze erlassen, welche die zur Angleichung
der normativen Bestimmunger der Autonomen Gemeinschaften erfor-
derlichen Gundsátze enthalten, selbst bei der Zustándigkeit der letzteren
unterliegenden Fragen, wenn es dar Interesse der Allgemeinheit erfor-
dert.

Es ist die Aufgabe der Cortes Generales, mit absoluter Mehrheit
beider Kammern diese Notwendigkeit festzustellen.

Art. 151. 1. Der Zeitraum von 5 Jahren, den Art. 148 Abs. 2 vorsieht,
muss nicht eingehalten werden, wenn die Einleitung des Selbstverwal-
tungsprozesses innerhalb der von Art. 143,2 festbesetzten Frist ausser
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von de Provinzialráten der entsprechenden für die Inseln zustándigen
Organen von drei Vierteln der Gemeinden aller betroffenen Provinzen
beschlossen wird, die mindestens die Mehrheit der Wahlerlisten der-
selben darstellen und wenn diese Initiative im Wege einer Volksabs'tim-
mung mit der Zustimmung der absoluten Mehrheit der Wáhler aller
Provinzen nach Massgabe eines Verfassungsgesetzes ratifiziert wird.

2. Im Falle der Érfüllung der im vorhergehenden Absatz festge-
setzten Voraussetzungen wird das folgende Verfahren zur Ausarbeitung
der Statute angewandt:

1) Die Regierung beruft alie Abgeordneten und Senatore die in den
Wahlkreisen jenes1 Gebietes gewáhlt worden sind, das die Selbstbe-
stimmung anstrebt, zu einer konstituierenden Versammlung ein, mit
dem alleinigen Zweck der Ausarbeitung der entsprechenden Vorlage
eines Autonomiestatutes, wofür die absolute Mahrheit der Mitglieder
erforderlich ist.

2) Nach Annahme der Vorlage des Statutes durch die Parlamen-
tarierversammlung wird der Entwurf an den Verfassungsausschuss1 des
Abgeordnetenhauses weitergeleitet, die ihn innerhalb von 2 Monaten
mit Hilfe einer Delegation der vorschlagenden Versammlung prüft um
in gegenseitigen Einvernehmen die endgültige Formulierung zu erar-
beiten.

3) Wenn besagtes Einvernehmen erzielt wird, wird der entsprechen-
de Text der Volksabstimmung der Wáhler der Provinzen vorgelegt, die
sich in dem vom Entwurf erfassten Gebiet befinden.

4) Wenn der Entwurf des Statutes1 in alien Provinzen von der Mehr-
heit der gültig abgegebenen Stimmen genehmigt worden ist, wird er den
Cortes Generales vorgelegt. Des Plenum beiden Kammern beschliesst die
Annahme oder Ablehnung des Textes im Wege der Ratifizierung. Bei
Genehmigung des Statutes wird es vom Kónig gebilligt und ais Gesetz
verkündet.

5) Wenn das in Abs. 2 erwáhnte Einvernehmen nicht erricht wird,
so wird der Entwurf des Statutes in Form einer Gesezes'vorlage in den
Cortes Generales behandelt. Der von diesen gebilligte Text wird der
Volksabstimmung der Wáhlerkórperschaft der Provinzen vorgelegt, die
sich in dem vom Entwurf des Statutes erfassten Gebiet befinden. Im
Falle der Genehmigung durch die Mehrheit der in alien Provinzen
gültig abgegebenen Stimmen kommt es zur Inkraftsetzung nach Mas-
sgabe des vorhergehenden Abschnittes.

3. Die Ablehnung des Entwurf es des Statuts durch eine oder mehre-
re Provinzen in den Fallen von Paragraph 4. und 5. des vorhergehenden
Abschnittes hindert die übrigen nicht an der Konstituierung zu der
geplanten Autonomen Gemeinschaften, in der Form, die das im ersten
Abschnitt dieses Artikels vorgesehene Verfassungsgesetz bestimmt.

Art. 152. 1. In der über die in Artikel 151 beschriebene Verfahrens-
vreise genehmigten Statuten gründet die institutionell autonome Organi-
sation sich auf eine gesetzgebende Versammlung, die gemáss dem
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Verháltniswahlsystem, das ausserdem die Vertretung der verschiedenen
Gebietsteile gewáhrleistet, aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen ist,
einem Regierungsrat mit exekutiven und administrativen Funktionen
und einem Prásident, den die Versammlung unter ihren Mitgliedern
wáhlt und den der Kónig ernennt. Dem Prásident obliegt die Leitung
des Regierungsrates, die hóchste Vertretung der entsprechenden Ge-
meinschaft und die ordentliche Vertretung des Staates in ersterer. Der
Prásident und die Mitglieder des Regierungsrates sind der Versammlung
politisch verantwortlich.

Ein oberster Gerichtshof ist, ungeachtet der dem Obersten Gericht
obliegenden Rechtsprechung, hóchste Instanz der Gerichtsbarkeit im
Gebiet der Autonomen Gemeinschaften. In den Statuten der Autonomen
Gemeinschaften kónnen die Voraussetzungen und Formen der Beteili-
gung derselben an der Organisation der gerichtlichen Abgrenz ungen
des Gebietes vorgesehen werden, in Uebereinstimmung mit dem Ge-
richtsverfassungsgesetz und innerhalb der Einheit und Unabhángigkeit
der rechtsprechenden Gewalt. Unbeschadet der Bestimmungen von Ar-
tikel 123 gehen weitere Instanzen gegebenenfalls über dieses im gleichen
Gebiet der Autonomen Gemeinschaften wie die in i. Instanz zustandige
Behórde gelegene rechtsprechender Organ nicht hinaus.

2. Nach Billigung und Inkrafttreten der entsprechenden Statute
kónnen diese nur im Wege der von ihnen selbst vorgesehenen Ver-
fahrensweisen und mittels einer unter den in den entsprechenden
Wáhlerlisten geführten Bürgern durchgeführten Volksabstimmung
geáindert werden.

3. Durch den Zusammenschluss von Grenzgemeinden kónnen die
Statute eigene Gebietswahlkreise mit voller Rechtspersónlichkeit
schafí'en

Art. 153. Die Tátigkeit der Organe der Autonomen Gemeinschaften
wird wie folgt geprüft:

a) Vom Verfassungsschutzgericht die, der Verfassgungsmássigkeit
ihrer rechtskráftigen normativen Bestimmungen.

b) Von der Regierung nach erfolgtem Gutachten seitens des Staats-
rates die Ausübung der übertragenen Aemter, auf die sich Art. 150
Abs. 2 bezieht.

c) Von der Verwaltungsgerichtsbarkeit die der Selbstverwaltung
und ihre Gescháftsordnungsnormen.

d) Vom Rechnungshof Wirtschaft und Haushalt.

Art. 154. Ein von der Regierung ernannter Delegierter leitet die
Staatsverwaltung im Gebiet der Autonomen Gemeinschaft und koordi-
niert sie gegebenenfalls mit der Gemeinschaft eigenen Verwaltung.

Art. 155. l. Wenn eine automome Gemeinschaft die ihr von der
Verfassung oder anderen Gesetzen auferlegten Verpflichtungen nicht
erfüllt oder so handelt, dass ihr Verhalten schwerer Verstoss gegen das
Interesse der Allgemeinheit Spaniens ist, so kann die Regierung nach
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vorherigem an den Prásident der Autonomen Gemeinschaft gerichteten
Ersuchen und im Falle der fehlenden Folgeleistung, mit Genehmigung
der absoluten Merhheit des Senates die erforderlichen Massnahmen er-
greifen, um die Gemeinschaft zu der zwangs weisen Erfüllung selbiger
Verpflichtungen anzuhalten, oder um das erwáhnte Interesse der Allge-
meinheit zu schützen.

2. Zum Zwecke der Ausführung der in Absatz 1 vorgesehenen Mass-
nahmen kann die Regierung alien Behhórden der Autonomen Gemein-
schaften Weisungen erteilen.

Art. 156. 1. Die Autonomen Gemeinschaften geniessen gemáss den
Grundsatzen der Koordination mit dem Staatshauahalt und der Soli-
daritát unter alien Spaniern für die Entfaltung und Ausübung ihrer
Zustándigkeiten finanzielle Selbstbestimmung.

2. Die Autonomen Gemeinschaften kónnen nach Massgabe der Ge-
setze und Statute bei dem Aufkommen und Eintreibung der Steuer
ais Delegierte oder Mitarbeiter des Staates auftreten.

Art. 157. 1. Die Mittel der Autonomen Gemeinschaften setzen sich
zusammen aus:

a) Ganz oder teilweise vom Staat überlassenen Steuern; Steuer-
zuschlágen und anderen Beteiligungen an den Einnahmen des1 Staates.

b) Eigenen Steuern, Gebühren und Sonderabgaben.
c) Den Ueberweisungen aus einem interterritorialen Ausgleichs-

fonds und anderen zu Lasten des Staatshaushaltes gehenden Zuwen-
dungen.

d) Den aus ihrem Vermógen stammenden Ertrágen und privatrecht-
lichen Einnahmen.

e) Den Einkünften der Kreditgescháfte.

2. Die Autonomen Gemeinschaften kónnen kelnesfalls Massnahmen
über die Besteuerung von Vermógen treffen, die sich ausserhalb ihres
Hoheitsgebietes befinden oder solche, die eine Behinderung desfreien
Waren und Dienstleistungsverkehr bedeuten.

3. Ein Verfassungsgesetz kann die Ausübung der im vorstéhenden
Abs. i aufgezáhlten finanziellen Zustándigkeiten, die Normen für die
Lósung móglicher Konflikte und die verschiedenen Formen der finan-
ziellen Zusammenarbeit zwischen den Autonomen Gemeinschaften und
dem Staat regeln.

Art. 158. 1. Im Haushaltsplan kann den Autonomen Gemeinschaf-
ten in Funktion der von ihnen übernommenen staatlichen Dienstelistun-
gen und Tátigkeiten und der Gewáhrleistung eines Mindeststandes bei
der Leistung der grundlegenden óffentlichen Dienste in ganz Spanien
eine Zuwendung erteilt "vverden.

2. Mit dem Zwecke des Ausgleichs interterritorialen wirtschaftlichen
Ungleichgeüichts und der praktischen Umsetzung des Solidaritátsprin-
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zip wird ein Ausgleichsfonds für Investitionen eingerichtet,. dessen
Mittel von der Cortes Generales zwischen den Autonomen Gemein-
schaften und gegebenenfalls den Provinzen aufgeteilt werden.

TITEL IX

Das Verfassungsgericht

Art. 159. 1. Das Verfassungsgericht setzt sich aus 12 vom Kónig
ernannten Mitgliedern zusammen. Unter ihnen befinden sich 4 auf
Vorschlag des Abgeordnetenhauses mit 3/5 Mehrheit seiner Mitglieder,
4 auf Vorschlag des Senates bei gleicher Mehrheit, 2 auf Vorschlag
der Regierung und 2 auf Vorschlag des Allgemeinen Rates der recht-
sprechenden Gewalt.

2. Die Mitglieder des Verfassungsgerichts müssen unter Kollegial-
richtern, Staatsanwálten, Universitátsprofessoren, Beamten und Recht-
sanwálten ernannt werden, und alie müssen anerkannt kompetente
Juristen mit mehr ais 15 jáhriger Berufserfahrung sein.

3. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtes werden für einen Zeit-
raum von 9 Jahren ernannt, und ein Drittel von ihnen wird alie 3 Jahre
erneuert

4. Die Mitgliedschaft am Verfassungsgericht is unvereinbar mit
jeder Art von reprásentativen Mandat, mit politischen oder Verwal-
tungsámtern, mit der Ausübung einer leitenden Funktion in einer po-
litischen Partei oder Gewerkschaft und mit der Ausstellung bei densel-
ben, mit der Ausübung des Berufes des Richters oder Staatsanwaltes
und mit alien Arten von beru flichen oder gewerblichen Aktivitáten.

Darüberhinaus haben die Mitglieder des Verfassungsgerichtes die
gleichen Unvereinbarkeiten wie alie Mitglieder der rechtsprechenden
Gewalt.

5. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtes sind unabhángig und
unabsetzbar bei der Ausübung ihres Mandats.

Art. 160. Der Prásident des Verfassungsgerichtes wird auf Vorschlag
des Plenums des Gerichtes und für den Zeittraummvon 3 Jahren vom
Kónig unter den Mitgliedern desselben ernannt.

Art. 161. 1. Das Verfassungsgericht ist für das gesamte Hoheitsge-
biet Spaniens zustándig und hat Entscheidungsbefugnis in folgenden
Fallen:

a) Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze und rechtskrátige nor-
mative Bestimmungen. Die Erklárung der Verfassungswidrigkeit eines
Rechtssatzes mit Gesetzesrang, Gegenstand der Auslegung der Recht-
sprechung, betrifft letztere, auch wenn die ergangene Entscheidung
oder ergangenen Entscheidungen nicht den Wert der Rechtskraft ver-
lieren.
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b) Verfassungsklagen auf Grund der Verletzung der im Artikel 53,2
dieser Verfassung enthaltenen Rechte und Freiheiten in den Fallen
und Formen, die das Gesetz vorsehen wird.

c) Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Staat und den Autono-
men Gemeinschaften oder zwischen letzter-en.

d) In alien ihm der Verfassung oder den Verfassungsgesetzen nach
obliegenden Bereichen.

2. Die Regierung kann die von den Organen der Autonomen Ge-
meinschaften verabschiedeten Bestimmungen und Beschlüsse vor dem
Verfassungsgericht anfechten. Die Anfechtung führt zur vorübergehen-
den Aufhebung der Bestimmung oder des Beschlusses1, aber das Gericht
muss diese gegebenenfalls in einer Frist von 5 Monaten ratifizieren
oder endgültig aufheben.

Art. 162. 1. Ermáchtigt:
a) Für die Einlegung der Verfassungsbeschwerde sind der Minister-

prásident, der Volksverteidiger, 50 Abgeordnete, 50 Senatoren, die aus-
führenden Organe der autonomen Gemeinschaften und gegebenenfalls,
die Versammlungen derselben.

b) Für die Einbringung der Verfassungsklage sind alie natürliche
oder juristische Personen die ein legitimes Interesse anführen, sowie
der Volksverteidiger und die Staatsanwaltschaft.

2. In alien übrigen Fallen wird ein Verfassungsgesetz die legiti-
mierten Organe und Personen bestimmen.

Art. 163. Wenn ein rechtsprechendes1 Organ in einem Verfahren
der Ansicht ist, dass eine für den entsprechenden Fallanzuwendende
Norm mit Gesetzesrang, von deren Gültigkeit der Urteilsspruch
abhángt, verfassungswidrig sein kónnte, bringt es die Frage gemáss
den Voraussetzungen der Form und den Konsequenzen, die das Gesetz
vorsieht und die keinesfalls aufschiebenden Charakter haben kónnen
vor das Verfassungsgericht.

Art. 164. 1. Die Urteile des Obersten Gerichtes werden zusammen
mit den eventuellen Gegenstimmen im offiziellen Staatsanzeiger ver-
óffentlicht. Sie haben vom Tage nach ihrer Veróffentlichung an Rechts-
kraftwirkung, und Einsprüche gegen sie sind unzulássig, Urteile, welche
die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes oder einer rechtskráftigen
Norm erkláren und alie die, welche sich nicht auf die subjektive Ein-
schátzung eines Rechtes beschránken, sin gebenüber alien voll wirksam.

2. Die Gültigkeit des Gesetzes in dem von der Verfassungswidrig-
keit nicht betroffenen Teil wird gewahrt, es sei denn, der Urteilsspruch
verfügt etwas anderes.

Art. 165. Ein Verfassungsgesetz wird die Aktivitáten des Verfas-
sungsgerichtes, das Statut seiner Mitglieder, die vor diesem Gericht
anwendbare Verfahrensweise und die Einbringung von Klagen regeln.
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TITEL X

Verfassungsánderungen

Art. 3 66. Die Einleitung von Verfassungsánderungen wird nach
Massgabe der Bestimmungén von Art. 87, Abs. 1 und 2 vorgenommen.

Art. 167. 1. Die Veránderungsvorlagen müssen mit der Mehrheit
von 3/5 der Abgeordneten beider Kammern beschlossen werden. Wenn
es zu keinem Einvernehmen beider kommt, wird die Erreichung des-
selben mittels der Gründung eines Ausschusses versucht, der paritá-
tisch von Abgeordneten und Senatoren besetzt ist und der einen von
beiden Kammern zu beschliessenden Text vorlegt.

2. Wenn die 'Genehmigung im Wege der in Abs. 1 niedergelegten
Verfahrensweise nicht zustandakommt und vorausgesetzt, der Text ist
von der absoluten Mehrheit des' Senates gebilligt worden, so kann das
Abgeordnetenhaus die Verfassungsánderungen mit 2/3 Mehrheit besch-
liessen.

3. Nach Beschluss der Aenderung durch die Cortes Generales wird
selbige einer Volksabstimmung zur Ratifizierung vorgelegt, wenn
innerhalb von 15 Tagen nach dem Beschlus ein Antrag von 1/10 der
Mehrheit einer der beiden Kammern vorliegt.

Art. 168. 1. Im Falle des Vorschlags1 der Gesamtüberprüfung der
Verfassung oder der eines Teiles derselben, der sich auf den Vortitel,
auf Titel I, zweiter Abschnitt, 1. Teil oder auf Titel II bezieht, ist die
Annahme, hinsichtlich des Prinzips mit der 2/3 Mehrheit beider Kam-
mern und die sofortige Auflósung der Cortes erforderlich.

2. Die neugewáhlten Kammern müssen den Beschluss1 ratifizieren
und den neuen Verfassungstext prüfen, der mit der 2/3 Mehrheit beider
Kammern verabschiedet werden muss.

Art. 169. Die Verfassungsánderungen kónnen in Kriegszeiten oder
wáhrend der Dauer eines der in Artikel H6 niedergelegten Zustánde
nicht eingeleitet werden.

ZUSATZBESTIMMUNGEN

Erstens.—Die Verfassung schützt und achtet die historischen Rechte
der Foralgebiete. Die allgemeine Aktualisierung dieses Foralsystems
wird gegebenenfalls im Rahmen der Verfassung und der Autonomiesta-
tute vorgenommen.

Zweitens.—Die in Artikel 12 dieser Verfassung enthaltene Volljáhrig-
keitserklárung beeintráchtigt die im privatrechtlichen Bereich von den
Foralrechten geschützten Situationen nicht.

Drittens.—Die Aenderung des wirtschaftlichen und steuerlichen Sta-
tus des Kanarischen archipels bedarf eines vorherigen Berichtes der
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Autonomen Gemeinschaften oder gegebenenfalls, des provisorischen
Selbstverwaltungsorgan.

Viertens.—In den autonomen Gemeinschaften in denen sich mehr
ais ein Oberlandesgericht befindet, kónnen die entsprechenden Auto-
nomiestatute die bestehenden beibehalten und eine Kompetenzverteilung
vornehmen, nach Massgabe der Bestimmungen des Verfassungsgesetzes
für die rechtssprechende Gewalt und innerhalb der Einheit und Unab-
hángigkeit derselben.

UEBERGANGSBESTIMMUNGEN

Erstens.—In den Gebieten mit provisorischen Autonomiestatus kón-
nen die entsprechenden Kollegialorgane im Wege eines1 Mehrheitts-
beschlusses ihrer Mitglieder die in Artikel 143, Abs. 2 den Provinzial-
ráten oder den für die Inseln zustándigen Organen zugeschriebene
initiative selbst übernehmen.

Zweitens.—Die Gebiete, deren Autonomiestatutenvorlagen mit einer
affirmativen Antwort in einer Volksabstimmung beschieden worden
sin, und die zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Verfassung einen
provisorischen Autonomiestatus haben, kónnen unverzüglich in der in
Artikel 148, Abs. 2 niedergelegten Form und nach Beschluss der abso-
luten Mehrheit ihrer obersten preautonomen Organe vorgehen. Die
Regierung muss darüber informiert werden. Die Autonomiestatuten-
vorlage wird nach Massgabe der Bestimmungen vor Artikel 151, Nr. 2
auf Einberufung des1 preautonomen Organ hin ausgearbeitet.

Drittens.—Die in Artikel 143 Abs. 2 vorgesehene Einleitung des
Selbstverwaltungsprozosses von seiten der lokalen Kóhperschaften oder
ihrer Mitglieder gilt bis zur Abhaltung der ersten Lokalwahlen nach
Inkrafttreten der Verfassung alg aufgeschoben.

Viertens.—1. Im Falle von Navarra und bezüblich seiner Einglie-
derung in den Allgemeinen Rat der Basken oder in den diesen ersetzen-
den Autonomiestatus der Basken obliegt die Initiative dem zustándigen
Foralen Organ, das die Entscheidung durch Mehrheitbeschluss seiner
Mitglieder trifft. Für die Gültigkeit dieser Initiative ist ausserdem die
Ratifizierung der Entscheidung des zustándigen Foral-Organ durch hier-
zu ausdrücklich einberufenen Volksentscheid mit der Mehrheit der
gültig abgegebenen Stimmen erforderlich.

2. Wenn die Initiative nicht bestátigt wird, kann sie nur in einer
anderen Mandatsperiode des zustándigen Foral-Organs und in jedem
Fall nach Verlauf der in Artikel 143 niedergelegten Mindestzeit wie-
derholt werden.

Fusftens.—Die Stádte Ceuta und Melilla kónnen sich zu Autonomen
Gemeinschaften konstituieren, wenn die entsprechenden Stadtverwal-
tungen dies durch einen absoluten Mehrheitsbeschluss ihrer Mitglieder
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beschliessen und so wird es von den Cortes Generales nach Massgabe
der Bestimmungen von Artikel 144 mittels Verfassungsgesetz genehmigt.

Sechstens.—Wenn dem Verfassungsausschuss des Abgeordnetenhau-
ses mehrere Statutenentwürfe vorgelegt werden, sind diese der Reihen-
folge ihres Eingans nach zu begutachten; der Zeitraum von 2 Monaten,
auf den Artikel 151 verweist, beginnt von dem Moment an zu záhlen,
in dem der Ausschuss die Prüfung des Entwurfes oder der nach und
nach vorgelegten Entwürfe beendet hat.

Siebtens.—Die provisorischen Eelbstverwaltungsorgane gelten in fol-
genden Fáller ais aufgelóst:

a) Nach Konstituierung der von den Autonomiestatuten gemáss
dieser Verfassung vorges^henen Organe:

b) Wenn angenommen wird, dass die Einleitung des Selbstverwal-
tungsprozesses auf Grund der Nichterfüllung der in Artikel 143 nieder-
gelegten Bedingungen nicht bestátigt werden wird.

c) Wenn das Organ im Laufe von drei Jahren das ihm in der
ersten Uebergangsbestimmung zugestandene Recht nicht ausgeübt hat.

Achtens.—l. Die Kammern welche die vorliegende Verfassung ver-
abschiedet haben, übernehmen nach Inkrafttreten derselben die Funk-
tionen und Kompetenzen, die diese dem Abgeordnetenhaus und dem
Senat zuweist; in keinem Falle verlángert sich ihr Mandat über den
15. Juni 1981 hinaus.

2. Bezüglich der in Artikel 99 enthaltenen Bestimmungen schafft
die Verabschiedung der Verfassung die verfassungsmássige Grundlage
für die Anwendung dieser Bestimmungen. Zu diesem Zweck beginnt
mit der Verabschiedung ein Zeitraum von 30 Tagen, in dem die An-
wendung des gesamten Artikels erfolgt.

Der gegenwártige Ministerprásident, der die für dieses Amt in der
Verfassung vorgesehenen Funktionen und Kompetenzen übernimmt,
kann in dieser Frist zwischen dem Gebrauch der ihm in Artikel 155
zugestandenen Befugnis und dem Rücktritt wáhlen; in letzterem Fall
kommt es zur Anwendung der in Artikel 99 vorgesehenen Bestimmun-
gen und der in Artikel 101, Abs1. 2 vorgesehenen Situation.

3. Im Falle der. gemáss in Artikel 115 vorgesehenen Auflósung und
der legalen Nichterfüllung der Bestimmungen von Artikel 68 und 69
gelangen bei den Wahlen die zuvor gültigen Normen zur Anwendung.
Die einzigen Ausnahmen beziehen sich hinsichtlich der Unwáhlbar-
keiten und Unvereinbarkeiten, auf die direkte Anwendung der Bestim-
mungen von Artikel 70, Abs. 1, B ,2. Teil sowie der Bestimmungen über
das Wahlalter und der in Artikel 69 vorgesehenen. .

Neuntens.—Drei Jahre nach der Erstwahl der Mitglieder des Ver-
fassungsgerichtes wird eine Gruppe von 4 Mitgliedern derselben Wahl-
herkunft durch das Losverfahren zum Rücktritt veranlasst und eine
entsprechende Erneuerung vorgenommen. Nur in diesem Sinne gelten
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ais Gruppe derselben Wahlherkunft die zwei auf Vprschlag der Re-
gierung und die zwei auf Vorschlag des Allgemeinen Rates für rechts-
prechende Gewalt ernannten Mitglieder. Nach weiteren 3 Jahren wird
das gleiche Verfahren zwischen den beiden vom zuvor durchgeführten
Losverfahren nicht betroffenen Gruppen angewandt. Von jenem Zeit-
punkt an ist die Bestimmung von Artikel 159,3 erfüllt.

AUFHEBUNGEN

1. Das Gesetz 1/1977 vom 4. Januar für die Politische Reform gilt
ais aufgehoben; ebenso und soweit sie nicht schon von diesem Gesetz
ausser Kraft gesetzt sind, das Gesetz der Grundsátze des Movimiento
Nacional vom 17. Márz 1958, das Fuero de los Españoles vom 17. Juli
1945, das Fuero del Trabajo vom 9. Márz 1938, das Gesetz über Kon-
stituierung der Cortes vom 17. Juli 1942, die Ley de Sucesión en la
Jefatura del Estado vom 26. Juli 1947; sie alie sind durch das Staats-
verfassungsgesetz vom 10. Januar 1967 abgeándert worden, das ebenso
wie das Gesetz über Volksabstimmung vom 22. Oktober 1945 ais auf-
gehoben gilt.

2. Soweit das kónigliche Dekret vom 25. Oktober 1839 noch irgen-
deine Gültigkeit hat, gilt es bezüglich der Provinzen Álava, Guipúzcoa
und Vizcaya ais endgültig aufgehoben.

Gleichermassen gilt das Gesetz vom 21. Juli 1876 ais endgültig auf-
gehoben.

3. Ebenso gelten alie den Bestimmungen dieser Verfas'sung zu-
widerlangenden Verfügungen ais aufgehoben.

SCHLUSSBESTIMMUNG

Diese Verfassung tritt am Tage ihrer Veróffentlichung im offiziellen
Staatsanzeiger in Kraft. Sie wird auch in den anderen Sprachen Spa-
niens veróffentlicht.
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